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- 3 - Gesamtüberblick über den 
Entwurf des Einzelplans 1 1  

I .  Gesamtü berbl ick ü be r  den E ntwu rf des Einzel plans 1 1  

1. Ausgaben nach Einzelplänen 

Einzelplan 

01 Landtag 

02 Ministerpräsident 

03 Inneres und Kommunales 

04 Justizministerium 

Haushalts
plan 
2013 

Haushalts
planentwurf 

2014 
TEUR 

1 22 . 1 04 ,9 1 22 .834,0 

1 1 9. 1 79 ,5 1 20. 559 ,7 

4 .843 .990,2 5.046. 1 88, 7 

3 .664.066 ,1 3 . 765. 745 ,0 

05 Schule und Weiterbildung 1 5. 1 26. 774 ,0  1 5.591 .848,3 

%uale 
Anteile 

2014 
% 

0 ,20 % 

0, 1 9  % 

8 ,1 0  % 

6,05 % 

25,03 % 
................................................... M ••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••• • ••••••• •••••••••••••••••••••• M ••• _ ......... . .......................... H •••••• _ .............. __ ••• _ .. ' __ • ____ •• _ ••• H .............................. _ ..... .. 

06 Innovation, Wissenschaft und 7.448.59 1 , 0 7. 93 1 . 1 2 7,1 
Forschung 

................................................................................................................................................ ............................................. ...................... ....... ............ ................. .............. _ ...... . 

0 7  Familie, Kinder, Jug end, Kultur und 2.640.606, 1 2 .906.084,0 
Sport 

1 2 ,73 % 

4 ,6 7  % 

09 Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 3 . 1 1 1 . 1 46 ,7 3.080 . 1 80 ,8 4,95 % 
und Verkehr 

........................... _ ................................ _ ..... _-_ .... _ .... __ ._._-_ .. _ .. _ .•.....•••... _ ... -_ •.•..•.. _ ..............•...••••......•.... - ......................•...••••... _._--- . . ............................................ ............. . 

1 0  Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 91 7. 9 70,2 92 1 .449, 7 1 ,48 % 
Natur- und Verbraucherschutz 

11 Arbeit, Integ ration und Soziales 

1 2  Finanzministerium 

1 3  Landesrechnung shof 

3.176.836,6 3.592.786,1 

1 .988.906,0 2 .048 . 726,5 

39 . 9 70 ,6 40 . 5 1 5 ,9 

5,77% 

3,29 % 

0 ,07 % 
......................................................... -.... _-_. __ ....... ......... _ . .. __ ... _ ................. _ ....... _._._-_ . ... __ ...... _ ... _---_._ .. .. 

1 4  Wirtschaft, Energ ie, Industrie, 796.800,2 754. 854,6 1 ,2 1  % 
Mittelstand und Handwerk 

. .............................. _ ....... _ ....... _ .. ....... . ............... .................................... . ........................ ........................ _ ........... _ .................. . 

1 5  Gesundheit, Emanzipation, 
Pfleg e und Alter 

20 Allg emeine Finanzverwaltung 

Insgesamt 

16.000.000,0 

14.000.000,0 

12.000.000,0 

, 10.000.000,0 
0:: 
:::> 8.000.000,0 
UJ 
I-

6.000.000,0 

4.000.000,0 

2.000.000,0 H 

0,0 

9 73 .274 ,9  992 .858,5 1 ,59 % 

1 4.948 . 735,8 1 5.366 .329 ,0 24,6 7  % 

59.918.952,8 62.282.087,9 100,00 % 

.... rw rI 
J IJ I, c.J IJI�ClI-

tO r- '" 
0 0 0  

N M � 
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2. Kapitelübersicht 

Einzelplan insgesamt 

Kapitel 

11 010 Ministerium 

11 020 Al lgemeine Bewi ll igungen 

11 025 Grundsicherung 

11 029 Arbeit und Qualifizierung 

11 032 Gemeinschaftlich mit der EU 
finanzierte Förderungen von Arbeits-
und Qualifizierungsmaßnahmen 

11 035 Landesinstitut für Arbeitsgestaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen (LlA) 

11 041 Sozialpolitische Maßnahmen 

11 042 Bekämpfung von Armut 

11 050 Inklusion 

11 060 Gesellschaftliche Teilhabe und 
Integration Zugewanderter 

11 310 Erledigung sozialer Aufgaben durch 
kommunale Stellen 

11 320 Gesetzliche Leistungen im sozialen 
Bereich 

11 900 Beamtenversorgung 

Ansatz 
2013 

3.176.836.600 

32.3 12 .800 

-1 7. 1 32 . 500 

2.445.990. 700 

52.580. 700 

1 82 . 800. 000 

1 2 .421 .800 

30.830. 1 00 

2 . 1 20.000 

1 2 . 769.600 

26.452. 700 

1 26. 746. 1 00 

233 .565.200 

35.3 79.400 

Gesamtüberblick über den 
Entwurf des Einzelplans 1 1  

+/- Ansatz 
2014 

- in €-

+415.949.500 3.592.786.100 

+351 .300 32.664. 1 00 

+5 72.900 -1 6.559 .600 

+433.509. 300 2 .879.500.000 

+2. 71 0 . 000 55.290. 700 

-32 .250.000 1 50.550. 000 

-86.800 1 2 .335.000 

+0 30.830. 1 00 

+0 2 . 1 20.000 

+0 1 2 . 769.600 

+600.000 2 7.052. 700 

+6.335.400 1 33.081 .500 

+6.055.000 239.620.200 

-1 . 84 7.600 33 .531 .800 

Sachhaushalt 
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IAnsätze 20141 

Gesamtüberblick über den 
Entwurf des Einzelplans 1 1  

Bekämpfung der 
Armut -\ Inklusion 

(0,06 %) \ (0,36 %) 
\ I 

gesetzl. 

Gesellschaftliche 
Teilhabe und 

Integration 

(0,75 %) Leistungen im 
sozialen Bereich 

(6,67 %) 
Sozialpolitik 

(0,86 %) 
(LlA) 

(0,34 %) 

ESF (EU-und 
Landesanteil) --

(4,19 %) __ -
-

-

-
-

-
-

\ I 
\ I 

Arbeit und 
Qualifizierung 

(1,54 %) I 

Grundsicherung 

(37,58 %) 
Unterkunft nach 

SGB 11 
(33,40 %) 

Verpflichtungsermächtigungen 
2014 

Bekämpfung der 

Armut 

(1 ,0%) 

LIA 
(0,1 %) --

-
-

-
-

__ 

---

r

Sozialpolitik 

(0,2%) 

Inklusion 

(4,7%) 
c-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Gesellschaftliche 

Teilhabe und 

Integration 

Zugewanderter 

(1 ,5%) 

ESF(EU-und 

Landesanteil) 

(91,5%) 

Versorgungs lasten 

(0,93 %) 

Sonstiges 

(4,15 %) 

--. 

Wohngeldent
lastung Hartz IV 

(9,17 %) 

verbi. Teil 

(0,1%) 

Sachhaushalt 



3. Struktur des Einzelplans 11 

- 6 -

a) Verteilung nach Ausgabearten (in Mio. EUR) 

Haupt- Haushalts-

lOber- entwurf 

gruppen 201 4 
- Mio. EUR-

1 .  Personalausgaben, 
Versorgungsausgaben 

4 93,1 

2. Sächliche Verwaltungs-
5 28,6 ausgaben 

3. Laufende Zuweisungen 6 3.475,5 
und Zuschüsse 

4. Investitionsausgaben 7, 8 1 1 ,7 

4.1 Sachinvestitionen 7, 81, 82 1,1 
4.2 Investitionsförderung 83-89 10,6 

5. Besondere Finanzierungs-
9 -1 6,2 

ausgaben 

b) Verteilung nach Schwerpunktbereichen 

Soll 
201 3 

1 2 

Ausgaben insgesamt 3.1 76,84 

Verpflichtungsermächtigungen 1 21 ,87 

Auf teilung: 

Wohngeldentlastung Hartz IV Ansatz 345,99 

Unterkunft nach SGB 11 Ansatz 1.300,00 

Grundsicherung Ansatz 800,00 

Arbeit und Qualifizierung Ansatz 52,58 
VE 2,32 

Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte 
Förderungen von Arbeits- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen Ansatz 182,80 
(EU- und Landesanteil) VE 105,35 
Landesinstitut für Arbeitsgestaltung Ansatz 12,42 
des Landes Nordrhein-Westfalen (L1A) VE 0,14 
Sozialpolitische Maßnahmen Ansatz 30,83 

VE 0,34 

Bekämpfung der Armut Ansatz 2,12 
VE 1,50 

Inklusion Ansatz 12,77 
VE 9,93 

Gesellschaftliche Teilhabe und Ansatz 26,45 

Integration Zugewanderter VE 2,19 
Gesetzliche Leistungen im sozialen Ansatz 233,57 
Bereich 
Beamtenversorgung Ansatz 35,38 

sonst. gesetzesvollz. Ausgaben etc. Ansatz 127,67 

Globale Minderausgaben Ansatz -17,13 
verbleibender Teil Ept. 1 1  Ansatz 31,39 

VE 0,10 

Gesamtüberblick über den 
Entwurf des Einzelplans 1 1  

Prozen-
tualer 
Anteil 

2,6% 

0,8% 

96,7% 

0,3% 

0,0% 

0,3% 

-0,4 % 

Entwurf 
davon Ein-

201 4  
gesetzt. nahmen 

geb. 201 4  
3 4 5 
in Mio. EUR 

3.592,79 (100,0 %) 3.332,30 2.750,49 

1 49,73 (100,0 %) 

329,50 (9,2 %) 329,50 -

1 .200,00 (33,4 %) 1.200,00 1.200,00 

1 .350,00 (37,6 %) 1.350,00 1.350,00 

55,29 (1,5 %) 50,45 0,40 
1 ,40 (0,9 %) - -

1 50,55 (4,2 %) - 132,00 
1 37,00 (91,5 %) 

1 2,34 (0,3 %) 0,15 0,45 
0,1 4 (0,1%) 

30,83 (0,9 %) 24,18 3,51 
0,34 (0,2 %) 
2,1 2 (0,1%) 0,25 
1 ,50 (1,0 %) 

1 2,77 (0,4 %) 3,97 
7,06 (4,7%) 

27,05 (0,8 %) 3,90 0,55 
2,1 9  (1,5 %) 

239,62 (6,7 %) 239,62 39,79 

33,53 (0,9 %) 0,49 0,02 

1 34,00 (3,7 %) 134,00 -

-1 6,56 (-0,5%) - -

31 ,74 (0,9 %) - 19,55 
0,1 0 (0,1%) - -

Sachhaushalt 



- 7 - Gesamtüberblick über den 
Entwurf des Einzelplans 1 1  

4. Gesetzliche Ausgaben 

D ie Ausg aben des Einzelplans für das Haushaltsjahr 201 4 in Höhe von 3.592,79 Mio. € 
beinhalten gesetzlich bedingte Ausgaben (inkl.  EU-Mittel und Personalausgaben) in Höhe 
von 3.51 4,68 Mio. €. 

gesetzliche 

Ausgaben 

(incl. ESF- Mittel 

und Personal) 

98% 

Struktur 

Ausgaben 2014 

E inzelplan 11 

übrige 
----- Ausgaben 

2% 

Maßgebliche Einzelpositionen des Einzelplans 1 1  

Wohng eldentlastung Hartz IV 
Weiterleitung der Beteilig ung des Bundes für Unterkunft und Heizung nach 8GB 11 
Grundsicherung nach 8GB XII 
Anpassung sg eld für Arbeitnehmer des 8teinkohleberg baus 
Leistung en nach dem Opferentschädig ung sg esetz 
Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Nahverkehr 
Belastung sausg leich infolg e Auflösung der Versorg ung sverwaltung 

Insgesamt 

Der Restbetrag entfällt auf eine Vielzahl kleinerer Positionen. 

329.500.000 € 
1 .200.000.000 € 
1 .350.000.000 € 

50. 342.000 € 
70.000.000 € 

1 09.455.000 € 
46.963.200 € 

3.1 56.260.200 € 

8achhaushalt 
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5. Vorbemerkung 

Gesamtüberblick über den 
Entwurf des Einzelplans 1 1  

Der Haushalt des Ministeriums für Arbeit, Integ ration und Soziales hat ein Gesamtvolumen von rd. 

3,59 Mrd. € .  I m  Verg leich zum Soll 201 3 erg ibt sich eine nominelle Steig erung um rd. 41 6 Mio. €. 

D ieser Aufwuchs ist im Wesentlichen auf höhere Ausg aben im Kapitel 1 1  025 (Grundsicherung) 

zurückzuführen. Allein die Erhöhung der Bundesbeteilig ung an den Leistung en der Grundsicherung 

im Alter und bei Erwerbsminderung beträg t 400 Mio. €. Soweit es sich um die Weiterleitung von 

Bundesmitteln handelt, stehen den Ausg aben Einnahmen in g leicher Höhe g eg enüber. 

Für die ESF-finanzierte Arbeitsmarktpolitik stehen rd. 28 7,5 Mio. € zur Verfüg ung . 

Trotz der schwierig en konjunkturellen Rahmenbeding ung en ist der Arbeitsmarkt in Nordrhein

Westfalen relativ stabil. So lag die Zahl der Arbeitslosen im Juli 201 3 mit 766 .631 Personen um 

1 , 7% (1 2. 529 Personen) höher als im Vorjahreszeitraum. Erg änzend hierzu ist zu berücksichtig en, 

dass die Anzahl der sozialversicherung spflichtig Beschäftig ten von Mai 201 2 um 56 .558 Personen 

auf 6 .1 1 5. 400 Personen Ende Mai 201 3 ang estiegen ist. Vor einem weiterhin schwachen wirt

schaftlichen Umfeld bleibt es aber weiterhin vordring liche Aufg abe der Landesarbeitsmarktpolitik, 

allen Personeng ruppen auf dem Arbeitsmarkt Perspektiven und Chancen zu eröffnen. 

Für die Integrationspolitik stehen insg esamt Haushaltsmittel in Höhe von rd. 27 Mio. € zur Verfü

g ung .  Grundlag e für die D urchführung der Integ rationspolitik ist das zum 25. Februar 201 2 in Kraft 

g etretene Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein

Westfalen. Aus den Mitteln erfolg t u. a. die Förderung der landesweiten I nfrastruktur der Kommuna

len I nteg rationszentren, der Integ rationsag enturen in der Träg erschaft der Freien Wohlfahrtspfleg e 

und der Aktivitäten und Maßnahmen von Mig rantenselbstorg anisationen. 

In der Sozialpolitik lieg t ein Schwerpunkt auf der Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte 

von Menschen mit Behinderung en. D er Landtag hat zur Unterstreichung der Zielsetzung I nk lusion 

das neue Kapitel 1 1  050 im Einzelplan 1 1  beschlossen. Hier werden Hilfen für Menschen mit Be

hinderung en und Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels der I nk lusion in einem Kapitel zusammen

g eführt. D ie Stärkung des Bürg erschaftlichen Eng ag ements ist in diesem Zusammenhang eine 

wichtig e Aufg abe. Zudem werden Haushaltsmittel für die Weiterentwick lung der Hilfen in Woh

nungsnotfällen in Höhe von 1 , 1 2  Mio. € ausg ewiesen. Für den Härtefallfonds "Alle Kinder essen 

mit" sowie für weitere Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut werden im Jahr 201 4 Haus

haltsmittel in Höhe von 1 Mio. € zur Verfüg ung g estellt. Das Handlung skonzept g eg en Armut und 

soziale Ausg renzung, ein weiteres Schwerpunktthema der Sozialpolitik , wird aus vorhandenen 

Finanzmitteln entwickelt und umg esetzt. Bei der Erstattung der Fahrg eldausfälle für die Freifahrt für 

Schwerbehinderte ist der Ansatz an den zu erwartenden Bedarf ang epasst worden. D ie Spitzen

verbände der Freien Wohlfahrtspfleg e erhalten wie in den Vorjahren Zuschüsse aus Konzessions

einnahmen ("Spiel 77") . 

Sachhaushalt 



- 9 - Gesamtüberblick über den 
Entwurf des Einzelplans 1 1  

Die Grundsatzfrag en der sozialen Sicherung werden im nationalen und europäischen Kontext 

bearbeitet, unterstützt durch internationalen Erfahrung saustausch. Die Europapolitik hat zuneh

mend Einfluss auch auf die Handlung sfelder des MAIS. Entsprechend muss dessen Europafähig 

keit weiterhin g estärkt werden 

Weg en der näheren Einzelheiten wird auf die nachfolg enden Darstellung en hing ewiesen. 

Sachhaushalt 



- 1 0  - Arbeit 

11. Arbeit 

1. Arbeit u nd Qualifizieru ng, Kapitel 11 029 

Ist-Ergebnis 2012 Haushalt 2013 Entwurf 2014 
49. 1 65 . 21 0  € Ans. 5 2.580. 700 € Ans. 55. 290.700 € 

VE 2.3 20 .000 € VE 1 . 400 .000 € 

Größter Etatansatz des Kapitels 1 1  0 29 bilden die Zuschüsse für das Anpassung sgeld für Arbeit
nehmer des Steinkohleberg baus (rd. 50 ,3 Mio. €) . Die g emeinsam mit dem Bund zu erbring enden 
Mittel sind für soziale Flank ierung smaßnahmen zur Absicherung der Anpassung smaßnahmen 
veranschlag t. Die Anpassung erfolg t auf der Grundlag e der Vorschaltvereinbarung zur Gewährung 
von Anpassung sg eld zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nordrhein
Westfalen vom 1 9. 1 1 . 11 1 . 1 2. 2008 in Verbindung mit den Richtlinien über die Gewährung von An
passung sg eld an Arbeitnehmer des Steinkohleberg baus vom 1 2. 1 2.2008 . 

I m  Kapitel sind darüber hinaus im Wesentlichen Fördermittel 
für den Bau und die Ausstattung beruflicher Bildung sstätten sowie 
für die institutionelle Förderung der Gesellschaft für innovative Beschäftig ung sförderung mbH 
(G. I .  B. ) und der Technolog ieberatung sstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund (TBS) -
Landesbezirk Nordrhein-Westfalen e. V. veranschlag t. 

a) Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung GmbH (G. I. B.), 
Kapitel 11 029 Titel 686 10 

Ist-Ergebnis 2012 
1 . 1 49.000 € 

Haushalt 2013 
Ans. 1 . 1 49.000 € 

Entwurf 2014 
Ans. 1 .1 49.000 € 

Die Gesellschaft für innovative Beschäftig ung sförderung mbH, Bottrop ist eine landeseig ene 
Gesellschaft, die das Land Nordrhein-Westfalen durch I deen, Konzepte und Projekte bei der 
Verwirklichung landespolitischer Ziele zur Beschäftig ung sförderung , zur Bekämpfung der Ar
beitslosig keit sowie zum Erhalt und zur Entwick lung von Beschäftig ung sfähig keit der Arbeit
nehmenden unterstützt. Sie beteilig t sich an der Umsetzung von Landesprog rammen und 
-initiativen und übernimmt dabei eine Scharnierfunktion zwischen der Landesreg ierung und 
den Reg ionen. 

b) Zuschuss an die Technologieberatungsstelle beim Deutschen Gewerkschaftsbund 
(TBS) - Landesbezirk Nordrhein-Westfalen e. V., Dortmund, Kapitel 11 029 Titel 686 20 

Ist-Ergebnis 2012 
1 .506. 1 00 €  

Haushalt 2013 
Ans. 1 .506. 1 00 € 

Entwurf 2014 
Ans. 1 .506 . 1 00 € 

Die TBS in Dortmund erg änzt als "Unternehmensberatung " für Arbeitnehmervertretung en die 
zahlreichen wirtschaftsnahen und technolog ieorientierten Beratung seinrichtung en für nord
rhein-westfälische Unternehmen und ihre Verbände. Vor allem durch Beratung en, Seminare 
und Veranstaltung en für Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretung en träg t sie 
dazu bei, dass diese sich konstruktiv in betriebliche Umg estaltung sprozesse einbring en kön
nen. 

Sie unterstützt die Landesreg ierung bei der Gestaltung eines arbeitnehmerorientierten Struk 
turwandels und der Stärkung der Wettbewerbsfähig keit nordrhein-westfälischer Unternehmen. 
Notwendig e Reorg anisations- und Strukturanpassung svorhaben können somit unter Beteili
g ung der Beschäftig ten rechtzeitig und zielg erichtet eing eleitet werden. 
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c) Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlebergbaus, Kapitel 11 029 Titel 698 20 

Ist-Ergebnis 2012 
43 . 76 1 .000 € 

Haushalt 2013 
Ans. 47.632.000 € 

Entwurf 2014 

Ans. 50 .342.000 € 

Arbeitnehmer des Steinkohleberg baus, die aufg rund von Stillieg ung s- und Rationalisierung s
maßnahmen aus ihrer Beschäftig ung im Steinkohleberg bau ausscheiden müssen, erhalten 
nach den "Richtlinien über die Gewährung von Anpassung sg eld an Arbeitnehmer des Stein
kohleberg baus vom 1 2. 1 2.2008" ein "Anpassung sg eld". Hierdurch wird die Überg ang szeit bis 
zum Anspruch auf die Knappschaftsausg leichsleistung en überbrückt. 
D ie Aufwendung en werden dabei zu % vom Bund und zu % vom Land g etrag en. D ie Landes
reg ierung hat am 1 4. 1 0 . 2008 der zum 0 1 .0 1 . 2009 g eänderten Fassung der "Richtlinien über 
die Gewährung von Anpassung sg eld an Arbeitnehmer des Steinkohleberg baus" sowie der 
Vorschaltvereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Bundesreg ierung 
zug estimmt. 
Mit der kohlepolitischen Verständig ung vom 0 7.0 2. 200 7 haben sich der Bund, das Land Nord
rhein-Westfalen, das Saarland, die RAG AG und die IGBCE zu einer sozialverträg lichen Be
endig ung der subventionierten Förderung der Steinkohle in D eutschland bis zum Ende des 
Jahres 201 8  verständig t. D as Auslaufen der subventionierten Steinkohlenförderung wird sozi
alverträg lich ausg estaltet. Alle Beteilig ten wirken daran mit, dass es bis zur Beendig ung des 
subventionierten Steinkohlenberg baus nicht zu betriebsbeding ten Kündig ung en kommt. 

d) Förderung des Baus und der Ausstattung beruflicher Ausbi ldungsstätten, 
Kapitel 11 029 Titelgruppe 60 

Ist-Ergebnis 2012 Haushalt 2013 E ntwurf 2014 
2.3 90.3 1 2 € Ans. 2.000 .000 € Ans. 2.000 . 000 € 

VE 2.300 .000 € VE 1 .300.000 € 

D as Ziel der Förderung besteht in der strukturellen Optimierung des bestehenden Netzes be
ruflicher Bildung sstätten der überbetrieblichen Aus- und Weiterbildung . Um die qualitativ hoch 
stehende Berufsausbildung in kleinen und mittleren Betrieben auch künftig g ewährleisten zu 
können, müssen die bestehenden Einrichtung en erneuert und ständig an den aktuellen Stand 
der beruflichen Bildung und der Technik ang epasst werden. 
D ie Förderung durch das Land ist in der Reg el nur mög lich, wenn auch die Voraussetzung en 
der Kofinanzierung durch den Bund vorlieg en. 
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2. Gemeinschaftlich mit der EU finanzierte Förderungen von Arbeits- und 
Qualifizierungsmaßnahmen, Kapitel 11 032 

A b usga en 
Ist-Ergebnis 2012 

94. 990 . 20 7  € 

Einnahmen 
Ist-Ergebnis 2012 

1 .391 . 868 € 

Haushalt 2013 
Ans. 1 8 2. 800 . 000 € 

VE 1 05 .351 . 000 € 

Haushalt 2013 
Ans. 1 60 . 000. 000 € 

Entwurf 2014 
Ans. 1 50 . 550 . 000 € 

VE 1 3 7. 000.000 € 

Entwurf 2014 

Ans. 1 32.000 .000 € 

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist entsprechend Artikel 1 46 des EG-Vertrag s ein auf den Ar
beitsmark t  ausg erichtetes Förderinstrument. Er träg t zur Erfüllung der Leitlinien der europäischen 
Beschäftig ung sstrateg ie bei (EBS) , die als Bestandteil der "Integ rierten Leitlinien für Wachstum und 
Beschäftig ung " die Lissabon-Strateg ie unterstützen. Zentrale Ziele des ESF-Prog ramms für Nord
rhein-Westfalen sind die Steig erung der Anpassung sfähig keit und Wettbewerbsfähig keit von Be
schäftig ten und Unternehmen, die Unterstützung jung er Menschen beim Überg ang in Ausbildung 
und Erwerbstätig keit (Verbesserung des Humankapitals) und die Erwerbsinteg ration von Men
schen mit erschwertem Zug ang zum Arbeitsmarkt. Damit träg t die g esamte Umsetzung des ESF in 
Nordrhein-Westfalen zu den Zielen der Europäischen Beschäftig ung sstrateg ie als Teil der Lissa
bon-Strateg ie bei, die Beschäftig ung squote zu erhöhen, die Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduk
tivität zu verbessern und den sozialen und territorialen Zusammenhalt zu stärken. 
Die Schwerpunkte der nordrhein-westfälischen Arbeitsmarktpolitik entsprechen diesen zentralen 
Zielen des ESF. 
Die Umsetzung dieser Leitthemen erfolg t insbesondere über Förder- und Beratung sprog ramme. 
Für Nordrhein-Westfalen stehen für die Gesamtheit der Förderphase rd. 684 Mio. € an ESF-Mitteln 
zur Verfüg ung. Es ist eine nationale Kofinanzierung von 50 % der förderfähig en Ausg aben zu 
erbring en. Mit Blick auf die nur in beg renztem Umfang zur Verfüg ung stehenden Landesmittel ist 
die Einwerbung von öffentlichen (u. a. Kommunen I Bundesag entur für Arbeit) und privaten Mitteln 
(z. B. Unternehmen) erforderlich. Die Verantwortung für die Umsetzung des ESF lieg t beim MAIS. 

Mit den Titelg ruppen 70 (EU-Anteil) und 71 (Landesanteil) werden erstmals Mittel für die Förder
phase 20 1 4  bis 20 20 etatisiert. Aufg rund des aktuellen Planung sstandes wird die Umsetzung vor
aussichtlich im Laufe der zweiten Jahreshälfte 20 1 4  beg innen. Für die Überg ang szeit stehen noch 
Mittel der aktuellen Förderphase (2007 bis 201 3) im Rahmen der Ausfinanzierung smög lichkeiten 
zur Verfüg ung. 

a) Kapitel 11 032 Titelgruppe 60 

Zuwendungen aus Mitteln der EU aus dem Europäischen Sozialfonds der Förderphase 
2007 - 2013 (EU-Anteil) 

Ist-Ergebnis 2012 Haushalt 2013 Entwurf 2014 

70.722. 6 1 4 € Ans. 1 60 . 000.000 € Ans. 1 22.000 . 000 € 
VE 84.651 .000 € VE 42.000 .000 € 

Leitthema Beschäftigungsfähigkeit 
Die Mittel dienen der Unterstützung von Beschäftig ten und Betrieben, um ihre Wettbewerbs
und Beschäftig ung sfähig keit dauerhaft zu sichern und weiter zu entwickeln. 
Die Stärkung der Wettbewerbs- und Beschäftig ung sfähig keit muss sich sowohl auf die Ent
wicklung der Beschäftig ten wie auf die der arbeitsorg anisatorischen Beding ung en der Betriebe 
richten. Insbesondere k leine und mittlere Betriebe verfüg en dazu in der Reg el nicht über die 
notwendig en personellen und finanziellen Voraussetzung en. Um vor allem sie und ihre Be
schäftig ten in die Lag e zu versetzen, ihre Wettbewerbs- und Beschäftig ung sfähig keit selb
ständig und nachhaltig verbessern zu können, werden Maßnahmen unterstützt z. B. zur 
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1 .  Förderung der Kompetenzentwicklung der Beschäftig ten entsprechend dem Leitbild des 
lebensbeg leitenden Lernens, 

2. Beratung der Betriebe hinsichtlich arbeitsorientierter Modernisierung und Arbeitszeitges
taltung , 

3 .  Verbesserung der Gesundheit bei der Arbeit und altersg erechter Arbeitsbeding ung en, 
4. Förderung des Beschäftig tentransfers bei unvermeidbarem Personalabbau zur Stärkung 

betrieblicher Strukturmaßnahmen und zur Beg leitung des Personaltransfers. 
Darüber hinaus werden Projek tvorhaben der Fachkräfteinitiative des Landes g efördert, die 
einen landesweiten bzw. überreg ionalen Ansatz verfolg en. 

Leitthema Zielgruppen 
Die Mittel werden zur Entwicklung neuer Chancen für Menschen eing esetzt, die besondere 
Schwierig keiten bei der beruflichen Integ ration haben. 
Bestimmte Gruppen arbeitsloser Menschen haben g roße Schwierig keiten, auch bei steig ender 
Arbeitskräftenachfrag e einen Arbeitsplatz zu finden. Hierzu g ehören u. a. Lang zeitarbeitslose, 
Menschen mit Mig rationshinterg rund oder mit Behinderung . Gerade für diese Menschen mit 
schlechteren Vermittlungschancen ist es wichtig , einem lang fristig en Ausschluss vom Ar
beitsmarkt entg eg en zu wirken, um eine Verfestig ung der Arbeitslosig keit und damit den 
schrittweisen Ausschluss von g esellschaftlicher Teilhabe zu vermeiden. 
Vor diesem Hinterg rund werden insbesondere Maßnahmen g efördert, die 
1 .  Menschen mit Behinderung en den Überg ang ins Berufsleben erleichtern (z. B. Aktion 

,,1 00 zusätzliche Ausbildung splätze für behinderte Jug endliche") ,  
2. Jug endlichen mit Unterstützung sbedarf eine Chance auf eine berufliche I nteg ration er

mög lichen (z. B. Prog ramm Jug end in Arbeit plus) , 
3 .  insb. erwerbslosen Menschen im ALG li-Bezug , aber auch erwerbslosen Menschen nach 

dem SGB 111, älteren Erwerbslosen, Berufsrückkehrenden sowie Beschäftig ten mit auf
stockendem ALG 11 eine qualitätsg esicherte und träg erunabhäng ig e Beratung durch Er
werbslosenberatung sstellen und Arbeitslosenzentren bietet, um im Arbeitsleben wieder 
Fuß fassen zu können, 

im Sinne innovativer, transferfähig er Vorhaben zur Optimierung des Zug ang s der Zielg ruppen 
zum Arbeitsmarkt, zur Steig erung der Beschäftig ung sfähig keit, zur Beg leitung während der 
Beschäftig ung und zur Arbeitsplatzakquisition beitrag en (z. B. Mig rantinnen / Mig ranten, beruf
liche Integ ration von Frauen, Lang zeitarbeitslose mit schwerwieg enden Vermittlung shemm
nissen, Weiterentwicklung der Arbeitsmarktpolitik in städtischen Problemgebieten) . I n  diesem 
Kontext werden ab 201 3  auch Projekte " Öffentlich g eförderte Beschäftig ung in Nordrhein
Westfalen" g efördert. 

Leitthema Verbesserung des H umankapitals I Jugend und Beruf 
Die Mittel leisten einen Beitrag zum Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss" . Unter 
diesem Motto führt Nordrhein-Westfalen ein neues, landesweit verbindliches Überg ang ssys
tem von der Schule in den Beruf ein. Es nimmt alle Schülerinnen und Schüler in den Blick und 
ermög licht ihnen einen zielg erichteten Start in Ausbildung oder Studium. Ziel ist für jeden aus
bildung sfähig en jung en Menschen ein verbindliches Ausbildung sang ebot. Durch ein effekti
ves, kommunal koordiniertes Gesamtsystem sollen unnötig e Warteschleifen vermieden wer
den. I n  die Umsetzung sind alle wichtig en Akteure einbezog en. Sie werden dabei von den 
Partnern im Ausbildung skonsens unterstützt. 
Die Ziele sollen mittels Prog rammen zur Berufsorientierung , im Überg ang und mit Ausbil
dung sprogrammen umg esetzt werden. Hinzu kommt die Förderung der notwendig en Infra
struktur in Form von "Kommunaler Koordinierung ". 

Kommunale Koordinierung 
Ziel der kommunalen Koordinierung ist es, einen nachhaltig en und systematischen Überg ang 
Schule-Beruf mit den Teilbereichen Berufs- und Studienorientierung , Berufsvorbereitung und 
Überg ang in Ausbildung / Studium g emeinsam und in Abstimmung mit den beteilig ten Akteu
ren im Gebiet der Stadt / des Kreises zu befördern, erforderliche Abstimmung sprozesse zu 
org anisieren und zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Gesamtsystems beizutra
g en. 
Die Kommune moderiert den Prozess der Verständig ung über die Zuständigkeiten und Rollen 
der Akteure vor Ort. Die Kommune selbst g ewährleistet in Bezug auf ihre eig enen Zuständig 
keiten die erforderlichen Absprachen in den Politik feldern Bildung, Jug end und Arbeit/Soziales 
über Zielsetzung en und Verfahren. Zur Vermeidung von Doppelstrukturen sind vorhandene 
Strukturen (z. B. reg ionale Bildung snetzwerke, reg ionale Ausbildung skonsense) g ezielt in die 
Prozesse einzubinden. 

Sachhaushalt 



- 1 4 - Arbeit 

Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler ab der 8 .  Klasse 
Mit Beg inn der Umsetzung des Neuen Überg ang ssystems Schule-Beruf in NRW werden 
schrittweise verschiedene Standardelemente der Studien- und Berufsorientierung für alle 
Schülerinnen und Schüler ab der 8 .  Klasse landesweit in einem aufwachsenden Prozess ein
g eführt. Dazu g ehören insbesondere Potentialanalysen für alle Schülerinnen und Schüler. 
Unter bestimmten Voraussetzung en können auch Berufsfelderfahrung und Praxiskurse geför
dert werden. D ie durchg eführten Maßnahmen werden in einem Portfolioinstrument dokumen
tiert und das Erg ebnis in der "Anschlussvereinbarung " festg ehalten. 

Werkstatt jahr 
Das "Werkstatt jahr" ist ein freiwillig es Ang ebot für Jug endlichen in Klassen für Schülerlinnen 
ohne Ausbildung sverhältnis, die nicht an einer berufsvorbereitenden Maßnahme oder einem 
betrieblichen Praktikum teilnehmen. Ziel des Prog ramms ist die Entwicklung persönlicher An
schlussperspektiven ins reg uläre Ausbildung s- und Beschäftig ung ssystem aber auch in wei
terg ehende berufsvorbereitende Maßnahmen. Neben der berufsfeldbezog enen Qualifizierung 
bilden deshalb die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und die soziale Stabilisierung der 
Jug endlichen einen Schwerpunkt. D ie Umsetzung des "Werkstatt jahres" erfolg t in eng er Zu
sammenarbeit zwischen Berufsschulen, Bildung sträg ern und Betrieben. 

BvB-Pro 
"Produktionsorientierte Maßnahmen" sind ein Ang ebot, das sich an besonders arbeitsmarkt
ferne und mehrfach benachteilig te Jug endliche richtet, die weder ausbildung sreif noch berufs
g eeig net und unter 25 Jahre sind. Das Prog ramm hat zum Ziel, diese Jug endlichen in Ausbil
dung oder reg uläre sozialversicherung spflichtig e Beschäftig ung am ersten Arbeitsmarkt zu 
bring en. Wesentliche Merkmale des produktionsorientierten Ansatzes sind die Verbindung von 
Arbeiten und lernen in realen Produktions- lWertschöpfung sprozessen. 

Starthelfer Ausbildungsmanagement 
Im Rahmen des Projekts werden sog enannte Starthelfende bei den Kammern g efördert. Ihre 
Aufg abe ist es, Betriebe und lehrstellensuchende unmittelbar anzusprechen und g eeig nete 
Partner zusammenzuführen. Im Mittelpunkt stehen Betriebe, die besondere Unterstützung 
benötig en, zum Beispiel solche Betriebe, die wenig oder schlechte Erfahrung mit Ausbildung 
g emacht haben oder deren Inhaberlinnen durch Mig rationshinterg rund den Umg ang mit den 
zuständigen Behörden scheuen und sich sonst aus der Ausbildung verabschieden würden 
bzw. g ar nicht ausbilden. 

Überbetriebliche lehrlingsunterweisung (ÜlU) 
Da  Ausbildung sinhalte g esetzlich vorg eschrieben sind, beteilig t sich die öffentliche Hand an 
der Umsetzung . D urch die Entlastung der Handwerks-,  bzw. Industrie- und Handelsbetriebe 
von bestimmten Ausbildung saufg aben soll außerdem die Ausbildung sbereitschaft und - fähig 
keit unterstützt und die Qualität der Ausbildung g esichert und verbessert werden. Gefördert 
wird die D urchführung der überbetrieblichen lehrg äng e, die in den entsprechenden Rahmen
lehrplänen vorg esehen sind. D ie Unterweisung erfolg t in Berufsbildung sstätten des Hand
werks, der Industrie und des Handels oder in anderen von den zuständig en Stellen nach an
erkannten Berufsbildung seinrichtung en. 

Verbundausbildung 
Der Förderzweck ist die Schaffung neuer betrieblicher Ausbildung splätze. Gefördert wird die 
Einrichtung von betrieblichen Ausbildung splätzen, die im Verbund org anisiert werden, da der 
ausbildung swillig e Betrieb allein nicht in der lag e ist, alle Ausbildung sinhalte zu vermitteln. 
D ie Auszubildenden müssen mind. 6 Monate der betrieblichen Ausbildung bei einem oder 
mehreren Verbundpartnern verbleiben. 

Kooperative Ausbildung an Kohlestandorten 
Mit dem "Förderprog ramm kooperative Ausbildung an den Kohlestandorten" unterstützt die 
landesreg ierung Jug endliche in den Berg baureg ionen des landes und ermög licht ihnen eine 
außerbetriebliche Ausbildung . D amit sollen strukturell mehr Betriebe in den Kohlerückzug sge
bieten g ewonnen werden, durch Ausbildung jung en Menschen in der Reg ion eine berufliche 
Perspektive zu g eben und den Fachkräftenachwuchs zu sichern. 
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Zuwendungen aus Mitteln des Landes zur Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der 
EU aus dem Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen der Förderphase 2007 
- 2013 (Landesanteil) 

Ist-Ergebnis 2012 Haushalt 2013 Entwurf 2014 
24. 26 7.5 94 € Ans. 22.800.000 € Ans. 1 7.800.000 € 

VE 20 . 700.000 € VE o € 

Etatisierung der Landesmittel zur notwendigen Kofinanzierung der NRW/EU-Gemeinsch afts
programme. 

3. Inklusion, Kapitel 11 050 Titelgruppen 85, 86 und 99 

a) Förderung von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, 
Kapitel 11 050 Titelgruppe 85 

Ist-Ergebnis 2012 Haushalt 2013 Entwurf 2014 
4.00 7. 777 € Ans. 5 .566.600 € Ans. 5. 486.600 € 

VE 5.05 2.000 € VE 2.86 4.000 € 

D ie Landesregierung setzt den bedarfsgerech ten Ausbau an Arbeitsplätzen in Werkstätten für 
beh inderte Mensch en fort. In Nordrh ein-Westfalen bestehen 1 05 anerkannte Werkstätten für 
beh inderte Mensch en mit 64. 000 Plätzen (Stand: 31 . 1 2.20 1 2) .  
D ie Förderung der Werkstattvorh aben wird gemeinsam durch das Land, die Integrationsämter 
der beiden Landsch aftsverbände, die Regionaldirektion Nordrh ein-Westfalen der Bundes
agentur für Arbeit und durch Eigenmittel der Träger erbrach t. 

b) Förderung von Bau- und Ausstattungsinvestitionen und sonstiger Maßnahmen für 
Einrichtungen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen, 
Kapitel 11 050 Titelgruppe 86 

Ist-Ergebnis 2012 Haushalt 2013 Entwurf 2014 
924. 5 1 5  € Ans. 2.500.000 € Ans. 2.500.000 € 

VE 1 .250 .000 € VE 1 . 250 .000 € 

Das Land Nordrh ein-Westfalen stellt Mittel für Zusch üsse zu den Investitionskosten für neu 
gesch affene Arbeitsplätze für sch wer beh inderte Mensch en zur Verfügung. D ie beiden Land
schaftsverbände beteiligen sich mit eigenen Fördermitteln an dem Programm und setzen es in 
Abstimmung mit dem Land um. 

Jäh rlich sollen rund 250 zusätzlich e Arbeitsplätze für sch wer beh inderte Mensch en gesch affen 
werden. 

c) Initiative Inklusion - Teilhabe am Arbeitsleben, Kapitel 11 050 Titelgruppe 99 

ebnis 2012 Haushalt 2013 Entwurf 2014 

7.975.886 € Ans. O€ Ans. O€ 

Das rech tskreisübergreifende neue Bundesprogramm "Initiative Inklusion" zielt darauf ab, 
meh r Ausbildung und Beschäftigung von sch werbeh inderten Mensch en auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu erreich en. Es wird in Verantwortung der Länder durch gefüh rt. D ie Umsetzung 
erfolgt in NRW in Kooperation mit der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit 
und den Integrationsämtern bei den Landsch aftsverbänden Rh einland und Westfalen Lippe. 
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D ie Initiative Inklusion verfolgt als konkrete Zielstellung: 
1 .  sch werbeh inderte Sch ülerinnen und Sch üler umfassend über ih re beruflich en Möglich kei

ten zu informieren und zu beraten und ih ren Übergang von der Sch ule in das Arbeitsle
ben zu unterstützen (Handlungsfeld 1 ) ;  

2. den erfolgreich en Einstieg sch werbeh inderter junger Mensch en in eine betrieblich e Be
rufsausbildung durch die Sch affung neuer Ausbildungsplätze zu unterstützen (Hand
lungsfeld 2) ; 

3. sch werbeh inderte Mensch en, die das 50 . Lebensjah r vollendet h aben, vermeh rt in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren (Handlungsfeld 3). Dabei sollen arbeitslose, 
sch werbeh inderte Frauen und sch werbeh inderte Empfängerinnen und Empfänger von 
Leistungen der Grundsich erung besonders berücksich tigt werden. 

Für die Zielgruppe soll das besteh ende Instrumentarium zur Förderung der Teilh abe sch wer
beh inderter Mensch en mit zusätzlich en Maßnah men ergänzt werden. D ie Initiative Inklusion 
leistet damit zugleich einen Beitrag zur Umsetzung der UN-Beh indertenrech tskonvention. 
Ausgaben können in Höh e der bei Titel 231 1 0  nach zuweisenden Einnah men geleistet wer
den. 

D ie Maßnah men zur Sch affung der gesellsch aftlich en Inklusion von Mensch en mit Behinde
rungen (Kapitel 1 1  050 Titelgruppe 80) sind in den Erläuterungen zu Soziales (Seiten 1 9/20, 
111. 3) enth alten. 
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111. Soziales 

1. Sozialpolitische Maßnahmen, Kapitel 11 041 

Ausgaben 
Ist-Ergebnis 2012 

3 7. 1 23 . 1 2 5€ 

Einnahmen 
Ist-Ergebnis 2012 

3. 450. 741 € 

Haushalt 2013 
Ans. 30. 830. 1 00 € 

VE 337. 500 € 

Haushalt 2013 
Ans. 3. 505.600 € 

Soziales 

Entwurf 2014 
Ans. 30.830. 1 00 € 

VE 337. 500 € 

Entwurf 2014 

Ans. 3. 505.600 € 

In Kapitel 1 1  041 sind Mittel für soziale Maßnah men, die Landessozialberich terstattung, für die 
Bearbeitung von Grundsatzfragen der sozialen Sich erung sowie für Maßnah men im europäisch en 
und internationalen Kontext enth alten. Weiterh in dienen die Mittel der Finanzierung von Untersu
ch ungen zur Weiterentwicklung der sozialen Sich erungssysteme. 

Ein wich tiger Baustein des Kapitels 1 1  0 41 sind die Zusch üsse an Spitzenverbände der Freien 
Woh lfah rtspflege, mit denen das Land dazu beiträgt, die soziale Arbeit in NRW weiterzuentwickeln, 
und zugleich den sozialen Zusammenh alt im Land nachh altig zu stärken. So kann sich bürger
sch aftlich es Engagement als tragendes Strukturelement in der Arbeit der Freien Woh lfah rt entfal
ten. 

Daneben nimmt der Einfluss insbesondere der Europapolitik auf die Handlungsfelder des MAIS 
weiterh in zu. D ie Auseinandersetzung mit den relevanten Themen der europäisch en Arbeits- ,  In
tegrations- und Sozialpolitik ist dah er notwendig, um die Interessen des Landes in diesem Bereich 
wirkungsvoll vertreten zu können. 

a) Kapitel 11 041 Titel 684 11 

Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen 

Ist-Ergebnis 2012 
7.8 53.360 € 

Haushalt 2013 
Ans. 6. 1 00.000 € 

Entwurf 2014 
Ans. 6. 1 00.000€ 

Mit dem Zusch uss nach dem Zuwendungsvertrag unterstützt das Land die Verbände weiterh in 
bei der Erfüllung ih rer spitzenverbandlich en Beratungs- und Koordinierungsaufgaben und bei 
der Mitwirkung an der Modernisierung sozialer D ienstleistungsstrukturen vor Ort. 

b) Kapitel 11 041 Titel 684 12 

Zuschüsse des Landes an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen aus Konzessions
einnahmen und sonstigen Einnahmen 

Haushalt 2013 
Ans. 2 4. 1 80. 1 00 € 

Entwurf 2014 
Ans. 2 4.1 80. 1 00 € 

Der veransch lagte Ausgabebetrag resultiert aus den Einnah men aus dem Fußball-Toto, der 
Lotterie "KENO", den Oddset-Wetten, der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentsch eid und 
der Zusatzlotterie "Spiel 77". 
Bis 201 3 h ing der Ausgabebetrag von dem tatsäch lich en Aufkommen der Konzessionsein
nah men ab. Nach dem Kabinettbesch luss vom 2 5.06.20 1 3  h andelt es sich ab 201 4 um einen 
Fixbetrag, der durch Meh r- oder Mindereinnah men bei den Glücksspielen keine Änderung 
erfäh rt. 
Im Haush altsplan sind die in Rede steh enden Einnah men bei Kapitel 20 020 etatisiert. 
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c) Kapitel 11 041 Titelgruppe 70 

- 1 8  - Soziales 

Europäische Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik, Internationale Beziehungen so
wie Grundsatzfragen der sozialen Sicherung 

Ist-Ergebnis 2012 Haushalt 2013 Entwurf 2014 
266 .71 2 € Ans. 307.300 € Ans. 307.300 € 

VE 262 .500 € VE 262.500 € 

Mit den in dieser Titelgruppe veranschlagten Mitteln werden unterschiedliche Maßnahmen zu 
grundsätzlichen Fragen der sozialen Sicherung im nationalen und europäischen Kontext 
durchgeführt. Es werden grenzüberschreitende Projekte sowie Fachveranstaltungen zu The
men der europäischen Arbeits-, Integrations- und Sozialpolitik umgesetzt. Bearbeitet werden 
zudem grundsätzliche Fragestellungen zur Optimierung der Inanspruchnahme von europäi
schen Förderprogrammen und der Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme. 
International werden partnerschaftliche Beziehungen und ein fachlicher Erfahrungsaustausch 
mit Experten und Delegationen gepflegt. 
Die Mittel dienen teilweise auch der Komplementärfinanzierung von EU-kofinanzierten Projek
ten. 

d) Kapitel 11 041 Titelgruppe 94 

Sozialwissenschaftliche Untersuchungen 

Ist-Ergebnis 2012 Haushalt 2013 
1 41 .004 € Ans. 1 87.000 € 

VE 75.000 € 

Entwurf 2014 
Ans. 1 8 7.000 € 

VE 75.000 € 

Die Titelgruppe 94 dient der Förderung von sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, zur 
Erstellung einer Sozialberichterstattung und zur Weiterentwicklung der Sozialhilfe. 

2. Bekämpfung von Armut, Kapitel 11 042 

Ausgaben 
Ist-Ergebnis 2012 

2 .325.993 € 

Einnahmen 
Ist-Ergebnis 2012 

1 .523 .331  € 

Haushalt 2013 
Ans. 2 .1 20 .000 € 

VE 1 .500 .000 € 

Haushalt 2013 
Ans. 2 48 .000 € 

Entwurf 2014 
Ans. 2 . 1 20.000€ 

VE 1 . 500.000 € 

Entwurf 2014 
Ans. 250.000 € 

Die Sozialberichterstattung des Landes Nordrhein-Westfalen zeigt es: Im Jahr 201 2  waren über 
1 5 ,6 % der Bevölkerung von Einkommensarmut betroffen, die Armutsrisikoquote der Kinder im 
Alter von unter 1 8  Jahren liegt mit 20,4 % weit darüber. Zudem muss festgestellt werden, dass die 
Schere zwischen Haushalten mit höherem und niedrigem Einkommen immer weiter auseinander
geht, Armut und soziale Ausgrenzung sich verfestigt und die gesellschaftliche Polarisierung trotz 
positiver wirtschaftlicher Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt zunimmt. Die Landesregie
rung ist sich ihrer besonderen Verantwortung gegenüber den Schwächeren in der Gesellschaft und 
gegenüber denjenigen, die unverschuldet in Not geraten sind, sehr bewusst. Sie will dieser Ent
wicklung entgegentreten und lässt sich dabei leiten von der Vision einer gerechten Gesellschaft. 
Ausgangpunkt dafür ist das im Jahr 201 3  entwickelte Handlungskonzept gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung, das in der Zeit bis 2020 realisiert und weiterentwickelt wird. 
Dazu gehören neben diesem Handlungskonzept auch die Unterstützung von Kindern und Jugend
lichen aus einkommensarmen Familien beim Mittagessen in Schulen und Kindertageseinrichtun
gen im Rahmen des Härtefallfonds sowie das Aktionsprogramm gegen Wohnungslosigkeit. 
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a) Kapitel 11 042 Titelgruppe 95 

- 1 9  - Soziales 

Mittagsverpflegung von Kindern und sonstige Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Kinderarmut 

Ist-Ergebnis 2012 Haushalt 2013 Entwurf 2014 
1 .3 53 .838 € Ans. 1 .000.000 € Ans. 1 .000.000 € 

VE 500.000 € VE 500 .000 € 

Mit Wirkung vom 1 .  August 201 1 wurde der Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" durch den 
Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" abgelöst. Für die Zeit bis zunächst 31 . Juli 201 4 werden 
durch diesen Härtefallfonds Kinder und Jugendliche aus finanziell bedürftigen Familien, die an 
einer gemeinsamen Mittagsverpflegung in Schulen, Kindertageseinrichtungen oder in Kinder
tagespflege teilnehmen und keine Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 
erhalten, unterstützt. Vor dem Hintergrund der Entscheidung des BVerfG vom 1 8. 0 7.20 1 2 ,  der 
hierzu getroffenen Übergangsregelungen und der Verständigung der Bundesländer auf eine 
einheitliche Verfahrensweise, ist davon auszugehen, dass Kinder, die zum Leistungsbereich 
des Asylbewerber-Leistungsgesetzes (AsylbLG) gehören, nunmehr Leistungen (im Rahmen 
des § 6 AsylbLG) analog der Leistungen nach dem BuT erhalten und eine Unterstützung aus 
dem Härtefallfonds damit ausgeschlossen ist. 

b) Kapitel 11 042 Titelgruppe 96 

Weiterentwicklung der Hi lfen in Wohnungsnotfäl len 

Ist-Ergebnis 2012 Haushalt 2013 
9 72 . 1 55 € Ans. 1 . 1 20.000 € 

VE 1 .000.000 € 

Entwurf 2014 
Ans. 1 . 1 20.000€ 

VE 1 . 000.000 € 

Mit dem Aktionsprogramm "Obdachlosigkeit verhindern -Weiterentwicklung der Hilfen in Woh
nungsnotfällen" wird den Kommunen geholfen, sich zu vernetzen und bewährte Ansätze und 
Handlungskonzepte in die Fläche zu bringen. Es gibt folgende Handlungsschwerpunkte: För
derung von Modellprojekten, Förderung des Wissenstransfers, Beratung von Trägern bei der 
Entwicklung und Umsetzung von Projekten, Forschung, Evaluation sowie Aufbau und Verste
tigung einer integrierten WOhnungsnotfallberichterstattung. 

3. Inklusion, Kapitel 11 050 

Ist-Ergebnis 2012 
1 7. 1 89.8 46 € Ans. 

VE 

Haushalt 2013 Entwurf 2014 
12 . 769.600 € Ans. 1 2 . 769.600 € 
9 .92 7.000 € VE 7.06 4.000 € 

Maßnahmen zur Schaffung der gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderun
gen, Kapitel 11 050, Titelgruppe 80 

Ist-Ergebnis 2012 Haushalt 2013 Entwurf 2014 
4.2 58 . 1 68 € Ans. 4.6 79. 500 € Ans. 4.6 79. 500 € 

VE 3.625.000 € VE 2 .950 .000 € 

In NRW leben rd. 2 ,6 Mio. Menschen, die eine Behinderung aufweisen. Sie sind vollwertige Mit
glieder unserer Gesellschaft und haben Anspruch auf Rahmenbedingungen, die ihnen und ihren 
Familien eine wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. 
Das Land setzt sich mit einem breit gefächerten Angebot sozialer Hilfen dafür ein, Menschen mit 
Behinderungen an Arbeit, Beruf und Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben zu lassen. 
Am 26.03.2009 ist in Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in Kraft 
getreten. Sie fordert alle staatlichen Ebenen auf, das Recht und die gesellschaftliche Praxis im 
Sinne der Konvention weiterzuentwickeln. Ziel der Politik für und mit Menschen mit Behinderungen 
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- 20 - Soziales 

ist danach die inklusive Gesellschaft. Dieses Ziel kann nur schrittweise erreicht werden. Um den 
notwendigen gesellschaftlichen Anpassungsprozess zu unterstützen, hat die Landesregierung den 
Aktionsplan "Eine Gesellschaft für alle - NRW inklusiv" verabschiedet, in dem notwendige Maß
nahmen zur Umsetzung der U N-Behindertenrechtskonvention gebündelt dargestellt werden. Mit 
dem Aktionsplan soll der Weg in die inklusive Gesellschaft geebnet werden. Der Aktionsplan ent
hält einige unverrückbare Kernelemente, die für seine gesamte Laufzeit Gültigkeit haben. Die im 
Aktionsplan enthaltenen Maßnahmen, Projekte und Initiativen sollen die Teilhabechancen von 
Menschen mit Behinderungen fördern. Die Politik für Menschen mit Behinderungen ist damit ein 
zentrales Feld der Sozialpolitik der Landesregierung. Zur Unterstützung der Landesregierung wur
de im Dezember 201 2  der Inklusionsbeirat des Landes NRW konstituiert, dieser berät die Landes
regierung. 
Die Förderung von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, von Bau- und Ausstattungsin
vestitionen und sonstiger Maßnahmen für Einrichtungen zur beruflichen Integration von Menschen 
mit Behinderungen und die Initiative Inklusion - Teilhabe am Arbeitsleben, (Kapitel 1 1  0 50 Titel
gruppen 8 5, 86 und 99) sind in den Erläuterungen zu Arbeit (Seite 1 5, 1 1 . 3  Inklusion) enthalten. 

4. Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich, Kapitel 11 320 

Ist-Ergebnis 2012 
2 1 5. 987.62 1  € 

Einnahmen: 
Ist-Er ebnis 2012 

36. 469. 555 € 

Haushalt 2013 
Ans. 233. 565.200 € 

Haushalt 2013 
Ans. 3 7. 1 2 4.500 € 

Entwurf 2014 
Ans. 239.620.200 € 

Entwurf 2014 

Ans. 39. 787.600 € 

In diesem Kapitel werden die gesetzlichen Leistungen des Landes Nordrhein-Westfalen im sozia
len Bereich veranschlagt. Hierzu gehören u.a. die Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungs
recht, die Einnahmen und Ausgaben für die Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentli
chen Nahverkehr nach dem SGB IX, die Entschädigungsleistungen für SED-Opfer sowie Erstat
tungen von Beiträgen an die Unfallkasse NRW. 

a) Kapitel 11 320 Titel 526 20 

Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenange
legenheiten 

Ist-Ergebnis 2012 
60.439 € 

Haushalt 2013 
Ans. 65.200 € 

Entwurf 2014 
Ans. 65.200 € 

Im Zuge der Übernahme von Aufgaben der Versorgungsämter werden den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden die Mittel für die Beweiserhebung in Versorgungs- und Schwerbehinder
tenangelegenheiten zur Verfügung gestellt (s. Titel 633 1 0  und 633 20 im Kapitel 1 1  3 1 0) .  Der 
verbleibende Rest entfällt auf die beim Land verbliebenen Aufgaben. 

b) Kapitel 11 320 Titel 681 10 

Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz ( lFSG) 

Haushalt 2013 
Ans. 22.000 .000 € 

Entwurf 2014 

Ans. 21 . 500.000 € 

Veranschlagt sind Renten, Kosten für Heilbehandlung und ähnliche Leistungen einschließlich 
der Kriegsopferfürsorge für Impfgeschädigte nach dem Infektionsschutzgesetz (lfSG - ehe
mals Bundesseuchengesetz) vom 20.0 7. 2000, BGB!. I S. 1 0 45, zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 1 3 .1 2 .200 7 (BGB!. I S. 290 4) .  
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c) Kapitel 11 320 Titel 681 30 

- 2 1  - Soziales 

Aufwendungen nach dem Gesetz über die Entschädigungen für Opfer von Gewalttaten 
(Opferentschädigungsgesetz - OEG) 

Ist-Ergebnis 2012 
6 4. 597.862 € 

Haushalt 2013 

Ans. 6 7.500.000 € 
Entwurf 2014 

Ans. 70.000. 000 € 

Nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten vom 1 1 .  Mai 1 9 76 
(BGBI. I S. 1 1 8 1 )  erhalten Personen, die aufgrund einer vorsätzlichen Gewalttat einen Ge
sundheitsschaden erlitten haben, verschiedene Leistungen in Anwendung des Bundes
versorgungsgesetzes (BVG). Hierbei handelt es sich insbesondere um Rentenzahlungen, 
Heilbehandlung, ergänzende Leistungen der Fürsorge sowie Ermessensbeihilfen in Härtefäl
len. Leistungsrechtlich wird zwischen Geld- und Sachleistungen entschieden. Der Bund betei
ligt sich anteilmäßig an den Ausgaben. Die entsprechenden Einnahmen werden bei Kapitel 1 1  
320 Titel 231  20 nachgewiesen. 
Der Ansatz berücksichtigt insbesondere die Zunahme der Zahlfälle, die jährliche gesetzliche 
Rentenerhöhung und die zu erwartenden höheren Ausgaben im Bereich der Heil- und Kran
kenbehandlung für die traumapsychologische Betreuung und Behandlung von Opfern von 
Gewalttaten (beispielsweise in Traumaambulanzen). 

d) Kapitel 11 320 Titel 681 40 

Aufwendungen für die Rehabil itierung und Entschädigung von Opfern im Beitrittsgebiet 
nach den Rehabil itierungsgesetzen (RehaG'e) 

Ist-Ergebnis 2012 
7.604.389 € 

Haushalt 2013 

Ans. 8.500 .000 € 
Entwurf 2014 

Ans. 8.000.000 € 

Nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) können Haftopfer des SED
Regimes eine einmalige Kapitalentschädigung von 306 , 78 EUR je Haftmonat und eine beson
dere Zuwendung (sog. Opferpension) von monatlich 2 50 EUR erhalten. Anträge auf Kapital
entschädigungen können bis zum 31 . Dezember 201 9  gestellt werden. Die Opferpension wird 
SED-Haftopfern gewährt, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind und 
eine rechtsstaatswidrige Freiheitsentziehung von mindestens 1 80 Tagen erlitten haben. 

Für die Gewährung der Leistungen sind nach § 2 5  Abs. 1 StrRehaG die Länder zuständig, wo
bei der Bund nach § 20 StrRehaG 6 5  % der Ausgaben trägt, die den Ländern durch Leistun
gen nach diesem Gesetz entstehen. 
Die Erstattung des Bundes wird bei Titel 231  30 als Einnahme nachgewiesen. 

Zusätzlich sind die Renten, Kosten für Heil- und Krankenbehandlungen und ähnliche Leistun
gen einschließlich der Kriegsopferfürsorge für Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungs
maßnahmen im Beitrittsgebiet nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 1 7.1 2 .1 999 (BGBI. I S. 2664) ,  zuletzt geändert durch Artikel 
1 1  des Gesetzes vom 22.06 .201 1 (BGBI I S 1 202) in Höhe von 300.000 € veranschlagt. 

Darüber hinaus stehen Mittel für das Berufliche Rehabilitierungsgesetz sowie für die Renten, 
Heil- und Krankenbehandlungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz zur 
Verfügung. 
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e) Kapitel 11 320 Titelgruppe 70 

- 22 - Soziales 

Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Nahverkehr 

Ist-Ergebnis 2012 
97.960.983 € 

Haushalt 2013 

Ans. 1 08. 1 00.000 € 
Entwurf 2014 

Ans. 1 09.455. 000 € 

Nach § 148 des Sozialgesetzbuches IX (SGB IX) vom 1 9.06.2001 (BGBI. I S. 1 046) werden 
den Nahverkehrsunternehmen Fahrgeldausfälle, die ihnen durch die unentgeltliche Beförde
rung Schwerbehinderter entstehen, nach einem entweder pauschal von der Landesregierung 
festgestellten oder auf der Basis eines durch Verkehrszählung ermittelten betriebsindividuellen 
Vomhundertsatzes der nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen erstattet. Gem. § 1 51 SGB IX 
tragen die Länder die Kosten für die Erstattung der Fahrgeldausfälle, falls sich das jeweilige 
Verkehrsunternehmen nicht überwiegend in der Hand des Bundes befindet und soweit es sich 
bei den unentgeltlich beförderten Schwerbehinderten nicht um Kriegsbeschädigte oder eine 
vergleichbare Personengruppe handelt. 
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IV. I nteg ration 

1. Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter, Kapitel 11 060 

A b usga en 
Ist-Ergebnis 2012 

1 5.702.521 € 

Einnahmen 
Ist-Er ebnis 2012 

534.331 € 

Haushalt 2013 
Ans. 26.452.700 € 

VE 2 . 1 90.000 € 

Haushalt 2013 
Ans. 1 .000.000 € 

Entwurf 2014 
Ans. 27.052.700 € 

VE 2. 1 90.000 € 

Entwurf 2014 
Ans. 550.000 € 

Das Kapitel 1 1  060 enthält die Aufwendungen, die das Land für die Integration von Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte (Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Zugewanderte 
mit Dauerbleiberecht, Eingebürgerte) sowie für die Verbesserung des Zusammenlebens von Men
schen unterschiedlicher Herkünfte leistet. 

Das Finanzvolumen beträgt insgesamt rd. 27 Mio. €. 

Das Land Nordrhein-Westfalen ergänzt auf der Basis des Teilhabe- und Integrationsgesetzes die 
Leistungen des Bundes, die von diesem in erster Linie in Form der Integrationskurse für Neuzuge
wanderte erbracht werden, durch die Förderung von Maßnahmen, die auf nachholende und nach
haltige Integration abzielen. Hauptschwerpunkte liegen dabei vor allem in der Unterstützung der 
kommunalen Integrationsarbeit (Kommunale Integrationszentren), der Unterstützung zivilgesell
schaftlicher Akteure ( Integrationsagenturen) und der Verbesserung der Zusammenarbeit des Lan
des mit Migrantenselbstorganisationen. Außerdem enthält das Kapitel Förderansätze, die der Un
terstützung integrationspolitischer Organe bzw. Einrichtungen dienen, die von landesweiter Bedeu
tung sind, wie z. B. dem Landesintegrationsrat, dem Landesbeirat für Vertriebenen-, Flüchtlings
und Spätaussiedlerfragen oder der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung. 

Außerdem sind in diesem Kapitel die Mittel ausgewiesen, die für die gesetzlichen Integrationspau
schalen nach § 1 4  den Kommunen für die Aufnahme und Betreuung besonderer Zuwanderergrup
pen erstattet werden. Diese Mittel dienen der Refinanzierung der Sozialkosten, die den Kommunen 
nach dem Sozialgesetzbuch (SGB 11 bzw. SGB XII) für den Personenkreis im Sinne von § 1 1  des 
Teilhabe- und Integrationsgesetzes entstehen. 

a) Kapitel 11 060 Titel 633 10 

Zuweisungen an Gemeinden- und Gemeindeverbände I integrationspauschale 

Haushalt 2013 

Ans. 3.300.000 € 
Entwurf 2014 

Ans. 3. 900.000 € 

Gemäß § 1 4  Abs. 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz haben die Gemeinden für die Aufnahme 
und Betreuung von Spätausgesiedelten, jüdischen Zugewanderten aus der ehemaligen Sow
jetunion und anderen Flüchtlingen mit Dauerbleibeperspektive einen Anspruch auf Gewährung 
einer Integrationspauschale. 

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt den Gemeinden die Integrationspauschale für unter
stützende Maßnahmen zur Integration des vorgenannten aufgenommenen Personenkreises 
für ein Leben in Nordrhein-Westfalen, insbesondere zur Unterbringung, Betreuung, Beratung 
und Begleitung. Ein angemessener Teilbetrag der Integrationspauschale kann für Aufwendun
gen zur Unterhaltung von gewidmeten Übergangsheimen eingesetzt werden, die zur vorläufi
gen Unterbringung des in § 1 1  Teilhabe- und Integrationsgesetz benannten Personenkreises 
bestimmt sind. 
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Zuschuss an das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutsch
land - DOMID e.V. 

Haushalt 2013 

Ans. 1 80.000 € 
Entwurf 2014 

Ans. 1 80.000 € 

Das Land fördert das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration nach Deutsch
land eV institutionell. Die Förderung dient der Sicherung und Weiterentwicklung des Archivs, 
das sich im Schwerpunkt, aber nicht ausschließlich mit der Arbeitsmigration nach 1 955 und 
ihren Folgen beschäftigt. 

c) Kapitel 11 060 Titel 684 40 

Zuschuss an den Förderverein des Landesintegrationsrates e.V. 

Ist-Ergebnis 2012 
253.600 € 

Haushalt 2013 

Ans. 320.000 € 
Entwurf 2014 

Ans. 320.000 € 

Im Wege der institutionellen Förderung werden die Aktivitäten des Landesintegrationsrates, 
dem 1 07 Integrationsräte bzw. Integrationsausschüsse angehören, gefördert (§ 1 0  Abs. 1 
Teilhabe- und Integrationsgesetz). Die Förderung umfasst die Geschäftsstelle sowie Informa
tions-, Weiterbildungs- und Öffentlichkeitsmaßnahmen des Landesintegrationsrates. 

d) Kapitel 11 060 Titel 685 10 

Zuschuss an die Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTl) 

Ist-Ergebnis 2012 
570.000 € 

Haushalt 2013 

Ans. 570.000 € 
Entwurf 2014 

Ans. 570. 000 € 

Das ZfTI berät die Landesregierung zu Fragen der Integratiön der in Nordrhein-Westfalen 
lebenden Migrantinnen und Migranten. Durch Forschungsvorhaben, Untersuchungen und 
Bewertungen, durch Tagungen und Informationsveranstaltungen vermittelt das ZfTI Kenntnis
se über das Leben insbesondere der türkeistämmigen Bevölkerung, aber auch anderer Zu
wanderergruppen in Nordrhein-Westfalen. 

e) Kapitel 11 060 Titelgruppe 68 

Integrationsförderung Zugewanderter 

Ist-Ergebnis 2012 Haushalt 2013 
1 2. 9 1 0.496 € Ans. 22.082.700 € 

VE 2. 1 90.000 € 

Entwurf 2014 
Ans. 22. 082.700 € 

VE 2 . 1 90.000 € 

In der Titelgruppe 68 sind vor allem die Förderansätze, die sich aus dem Teilhabe- und Integ
rationsgesetz ergeben, zusammengefasst. Dieser Titelgruppe kommt deshalb eine zentrale 
Bedeutung für die Modernisierung der integrationspolitischen Infrastruktur des Landes zu. 

Integ rationsagenturen 

Seit 2007 arbeiten die Integrationsagenturen der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
( 1 60 - Stand August 201 3) für die Integration von bereits länger hier lebenden Menschen mit 
Migrationshintergrund. Im Teilhabe- und Integrationsgesetz ist ausdrücklich die Förderung der 
Integrationsmaßnahmen freier Träger normiert (§ 9). 
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Die Integrationsagenturen sollen 

Einrichtungen und Institutionen der sozialen Infrastruktur dabei unterstützen, 
die Dienstleistungen für Zugewanderte zu öffnen und zielgruppenspezifische 
Angebote zu entwickeln, 
in Stadtteilen mit sozialen Problemlagen die Eigeninitiative von Vereinen und 
Organisationen fördern und unterstützen, 
das bürgerschaftliche Engagement im Bereich der Integration ausbauen und 
qualifizieren, 
mit Institutionen und kommunalen Akteuren gemeinsame Strategien zur Über
windung von Diskriminierung und Herstellung von Chancengleichheit entwi
ckeln wie auch im Rahmen spezieller Servicefunktionen von Diskriminierung 
betroffene Personen beraten und unterstützen. 

Gefördert wird in diesen Aufgabenfeldern die Arbeit von Integrationsagenturen von Arbeiter
wohlfahrt, Deutschem Roten Kreuz, Diakonischem Werk, Caritas, Jüdischen Landesverbän
den und Paritätischem Wohlfahrtsverband. 

Interkulturelle Zentren und niedrigschwellige Integrationsvorhaben 

Die Landesregierung fördert interkulturelle Zentren in Trägerschaft der Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege und von Migrantenselbstorganisationen. Die interkulturellen Zentren sollen in 
Kooperation mit den Kommunen und anderen Einrichtungen im Sozialraum insbesondere 
Begegnungs- und Kommunikationsorte für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen 
sein. Sie sollen zudem ermöglichen, Fortbildungsangebote wahrzunehmen und sich zu orga
nisieren. Einheimische sollen einbezogen bzw. beteiligt werden. 

Zudem werden niedrigschwellige Vorhaben zur Unterstützung der Integration gefördert, die 
zur Verbesserung des Einzelnen beitragen, wo andere Programme nicht greifen, z. B. : 

zielgruppenspezifische Angebote für Frauen / Männer und / oder Seniorinnen und Senio
ren, Kinder und Jugendliche (z. B. Gesundheit, Begegnung, Kommunikation), 
Informationsveranstaltungen zu Angeboten der sozialen Infrastruktur / zu fachbezogenen 
Diensten. 

Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Integrationsarbeit auf kommunaler 
Ebene 

Die Mittel zur Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Integrationsarbeit auf kommu
naler Ebene werden gezielt in Städten eingesetzt, die in besonderem Maße, vor allem aus 
Armutsgründen, von neuer Zuwanderung betroffen sind. 

Kommunale Integrationszentren 

Auf der Grundlage des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (§ 7) werden die flächendeckende 
Einrichtung und der Betrieb von Kommunalen Integrationszentren sowie die Landesweite Ko
ordinierungsstelle gefördert. Die Kommunalen Integrationszentren verstehen Integrationspoli
tik als Querschnittsaufgabe. Sie vernetzten integrationsrelevante Akteure in den Verwaltun
gen, bei den freien Trägern und in den Migrantenorganisationen. Sie bündeln die Aktivitäten 
und stimmen sie aufeinander ab. Die neuen Kommunalen Integrationszentren ergänzen somit 
die kommunalen Aktivitäten in den Bereichen Bildung und Integration. 

Mit den Kommunalen Integrationszentren werden zwei bewährte und erprobte Ansätze zu 
einer neuen, landesweiten Struktur gebündelt: Das mehr als 30 jährige Know-how der "Regio
nalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien 
(RAA)" im Bildungsbereich und das fundierte Erfahrungswissen aus den geförderten Projekten 
des Programms " Innovation in der kommunalen Integrationsarbeit - KOMM-IN NRW'. 
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Die Einrichtung bzw. der Betrieb der Zentren wird durch das MAIS durch die Förderung von 
bis zu 3,5 Stellen finanziell unterstützt. 

Migrantenselbstorganisationen, Netzwerke (inkl.  Elternnetzwerk), Fachberatung 

Gefördert werden zusätzlich Netzwerke von Migrantenorganisationen wie beispielsweise das 
"Eltern netzwerk NRW - Integration miteinander" und das Netzwerk der Lehrerinnen und Leh
rer mit Zuwanderungsgeschichte, die sich für die Verbesserung der gesellschaftlichen Teilha
be von Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen, sowie die Fachberatung "Migrantin
nenselbsthilfe", die Migrantenorganisationen berät und sie dahingehend qualifiziert, dass fach
liche und organisatorische Tätigkeiten von ihnen angemessen geleistet werden können. Die 
verstärkte Förderung der Aktivitäten von Migrantenorganisationen und deren Netzwerken ist 
ein wichtiges Ziel des Teilhabe- und I ntegrationsgesetzes (§ 1 Ziffer 6). 

Untersuchungen, Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen auf dem Gebiet der 
sozialen Eingliederung von Zuwanderern und Maßnahmen gegen Rassismus 

Defizite hinsichtlich der Integration von Zuwanderern sowie soziale, kulturelle bzw. sprachliche 
Spezifika neuer Zuwanderergruppen verursachen einen hohen Forschungs- und Informati
onsbedarf. Mit den veranschlagten Mitteln sollen Untersuchungen, Veranstaltungen und In
formationsmaßnahmen zu Fragen der Integrationspolitik finanziert werden, die das Land ent
weder selbst durchführt oder durch zu fördernde Dritte durchführen lässt. Die Mittel dienen 
auch der Zuwanderungs- und Integrationsberichterstattung. 

Soziale Beratungsarbeit für Sinti und Roma in Nordrhein-Westfalen 

Das Land fördert seit Jahren die soziale Beratungsarbeit für Sinti und Roma in Nordrhein
Westfalen in der Trägerschaft des Verbandes Deutscher Sinti und Roma eV, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen. 

Dialog mit den M uslimen 

Die Mittel dienen dem Zweck, den Dialog mit den Muslimen zu verstetigen. 
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V. Verwaltungskapitel 

1. Kapitel 11 010, M inisterium 

Ausgaben 
Ist-Ergebnis 2012 

30.891 .801 € 

Einnahmen 
Ist-Ergebnis 2012 

541 .8 1 3 € 

- 27 -

Haushalt 2013 
Ans. 32.3 12.800 € 

VE 1 00. 000 € 

Haushalt 2013 
Ans. 579.200 € 

Verwaltungskapitel 

Entwurf 2014 
Ans. 32.664. 1 00 € 

VE 1 00. 000 € 

Entwurf 2014 

Ans. 552.900 € 

Neben den vielfältigen übrigen Aufgaben ist das Ministerium die Aufsichts- und Genehmigungsbe
härde im Sinne des Sozialgesetzbuches für die der Aufsicht des Landes Nordrhein-Westfalen un
terstehenden 

Rentenversicherungsträger, 
Arbeitsgemeinschaften nach § 94 SGB X, 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, 
landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger. 

Darüber hinaus übt es auf dem Gebiet der Prävention auch die Fachaufsicht über die landesunmit
telbaren Unfallversicherungsträger aus. 

Weiterhin ist das Ministerium zuständige Stel le für die Ausbildung zum Beruf Sozialversicherungs
fachangestel lte(r) und zum Beruf des / der Fachangestell ten für Bürokommunikation im Bereich der 
landesunmittelbaren Sozialversicherungsträger. 

Einführung von Produkthaushalten 

Das MAIS ist Qualifizierte Modellbehärde für das Programm EPOS.NRW und hat 201 1 für das 
Zentralkapitel ( 1 1 0 1 0) auf die Integrierte Verbundrechnung umgestellt. Dementsprechend finden 
auch die Regelungen des §§ 9 und 25 II Haushaltsgesetz Anwendung. 

Elemente der Integrierten Verbundrechnung sind in einem ersten Schritt die Doppelte Buchführung 
und Kosten- und Leistungsrechnung. Darauf aufbauend soll in einem zweiten Schritt ein produkt
orientierter Haushalt entwickelt werden. 
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2. Kapitel 11 025, Grundsicherung 
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Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte nach § 7 des Gesetzes zur Ausführung 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen (AGSGB 11 NRW); 
Kapitel 11 025 Titel 613 20 

Ist-Er ebnis 2012 
354. 079. 300 € 

Haushalt 2013 
Ans. 345. 990. 700 € 

Entwurf 2014 

Ans. 329.500. 000 € 

Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialge
setzbuch (AG-SGB 11 NRW) in Kraft getreten ab dem 1 . 1 1 .201 1 wurde der Maßstab zur Verteilung 
der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben neu justiert. Die Gesamthöhe der Zuweisung 
ergibt sich aus der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben aufgrund des Vierten Gesetzes 
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt abzüglich des Finanzierungsanteils des Landes 
Nordrhein-Westfalen an den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gemäß § 1 1  Absatz 
3a Finanzausgleichsgesetz. Die Differenz bildet den Basisbetrag. 
Der Betrag für die Landesersparnis beläuft sich gemäß § 7 Absatz 3 AG-SGB II auf 523.666.000 
Euro. Die von den Kreisen und kreisfreien Städte aufzubringenden Sonderbedarfs-Bundesergän
zungszuweisungen belaufen sich für NRW für das Jahr 2014 auf 1 75.764.600 Euro jährlich. Grund
lage hierfür ist die im AG-SGB II enthaltene dynamische Verweisung auf das Finanzausgleichsge
setz. 
Für das Jahr 2014 ist gem. § 7 Abs. 2 Satz 3 AG-SGB 11 NRW das Verhältnis der jahresdurch
schnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften des Jahres 20 1 2  zu der des Jahres 2006 zu ermit
teln. Als Grundlage dient die im Verfahren zur Weiterleitung der Bundesbeteiligung an den Kosten 
der Unterkunft und Heizung gem. § 6 Abs. 2 AG-SGB 11 NRW von den Kreisen und kreisfreien 
Städten gemeldete Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. Zur Sicherstellung einer einheitlichen und 
validen Datenbasis wurde die Anpassungsberechnung auf der Basis der revidierten Daten der 
Bundesagentur für Arbeit vorgenommen. 

Weiterleitung der Beteil igung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung 
nach dem SGB 11 an die Kreise und kreisfreien Städte; Kapitel 11 025 Titel 633 10 

Ist-Ergebnis 2012 
1 .257.976. 1 00 € 

Haushalt 2013 
Ans. 1 . 300.000.000 € 

Entwurf 2014 
Ans. 1 .200.000.000 € 

Mit dem zum 01 .01 .201 1 rückwirkend in Kraft getretenen Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen 
und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch wurde in § 46 Absatz 6 SGB 
11 eine neue Anpassungsformel für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Hei
zung festgesetzt. Die Quote besteht aus einem festen Anteil für die Bundesbeteiligung an den Kos
ten der Unterkunft und Heizung und einem variablen Anteil für Kosten des Bildungs- und Teilhabe
pakets. 
Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung in den Jahren 201 1 bis 
201 3  beläuft sich auf 30,4 % (darin enthalten 2 ,8  % für die Finanzierung von Schulsozialarbeit). Ab 
dem Jahr 201 4  beträgt die Beteiligung des Bundes 27,6 % .  Sofern eine Weiterfinanzierung der 
Schulsozialarbeit erfolgt, ist von einer höheren Beteiligungsquote auszugehen. Die Verhandlungen 
über die Weiterfinanzierung von Schulsozialarbeit im Wege der Bundesbeteiligung an den Kosten 
für Unterkunft und Heizung sind noch nicht abgeschlossen. 
Bis zum Jahr 201 3 erhöht sich die Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten für Unterkunft und 
Heizung um jährlich 5,4 % für die anfallenden Kosten des Bildungs- und Teilhabepakets. Ab dem 
Jahr 20 1 3  wird diese variable Komponente vom BMAS durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates jährlich auf Grundlage der Gesamtausgaben für Bildung und Teilhabe gem. § 28 
SGB 11 und § 6b BKGG und der Gesamtausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung 
des abgeschlossenen Vorjahres für das Folgejahr im Voraus festgelegt und zugleich für das lau
fende Jahr rückwirkend angepasst. Inwieweit eine geänderte Quote der Bundesbeteiligung an den 
KdU für 201 4  und rückwirkend für 201 3 auf Grund der Revision beim Bildungs- und Teilhabepaket 
zu einem abweichenden Betrag führt, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Die Ver
handlungen über die Revision sind noch nicht abgeschlossen. 
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Weiterleitung der Beteil igung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung; Kapitel 11 025 Titel 633 20 

Ist-Er ebnis 2012 
490. 733.207 € 

Haushalt 2013 

Ans. 800.000. 000 € 
Entwurf 2014 

Ans. 1 .350.000.000 € 

Der Bund hat sich verpflichtet, die Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs
minderung (4. Kapitel SGB XII) schrittweise in voller Höhe zu übernehmen (ab 20 1 4  zu 1 00 v. H. ). 
Im Jahr 201 2  betrug die Quote noch 45 v. H. der Nettoausgaben des jeweiligen Vorvorjahres. Für 
das Jahr 201 3 übernahm der Bund 75 v. H. der in diesem Jahr tatsächlich entstehenden Nettoaus
gaben. Der Aufwuchs in 201 4 trägt der Anhebung der Quote auf 1 00 v. H. der tatsächlichen Aus
gaben Rechnung. 

3. Kapitel 11 035, Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LlA) 

A b us�a en: 
Ist-Ergebnis 2012 

1 0. 384. 1 84 € 

Einnahmen : 
Ist-Ergebnis 2012 

398. 976 € 

Haushalt 2013 
Ans. 1 2 .421 .800 € 

VE 140.000 € 

Haushalt 2013 

Ans. 497. 300 € 

Entwurf 2014 
Ans. 1 2.335.000 € 

VE 1 40.000 € 

Entwurf 2014 

Ans. 447. 000 € 

Das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LlA) berät und unter
stützt die Landesregierung und die Dienststellen des Staatlichen Arbeitsschutzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Es bearbeitet die Aufgabenfelder "Gesundheitsrisiken bei der Arbeit" und 
"gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung" . Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels 
werden der Erhalt und die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit vor allem in kleinen und mittleren 
Unternehmen Schwerpunkte sein. Das LlA nimmt darüber hinaus auch die staatlichen Aufgaben in 
der Arbeitsmedizin, zentrale Aufgaben für die Arbeitsschutzverwaltung und sicherheitstechnische 
Aufgaben zum Schutz Dritter wahr. Strategisches Ziel des LlA ist es, Problemschwerpunkte des 
Gesundheitsschutzes in der Arbeitswelt zu erkennen, zu bewerten und hieraus Verbesserungs
maßnahmen zu entwickeln sowie den Transfer entsprechender Maßnahmen in die Praxis zu be
gleiten. Die Einrichtung hat ihren vorläufigen Sitz in Düsseldorf. 

Die Einrichtung nimmt gemäß § 25 Abs. 1 Haushaltsgesetz an dem EPOS. NRW-Modellversuch 
zur Erprobung des fachlichen Rahmenkonzeptes zur Einführung der Integrierten Verbundrechnung 
teil (Modellbehörde). 
Für Modellbehörden gelten u . a. folgende Regelungen des § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz 
(Gesamtausgabenbudgetierung): 
Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 
sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen den diesen Hauptgruppen gegenseitig 
deckungsfähig. 
Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81  dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den 
Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden. 
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden. 

4. Kapitel 11 310, Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen 

Ist-Ergebnis 2012 
1 36. 076. 849 € 

Haushalt 2013 
Ans. 1 26.746. 1 00 € 

Entwurf 2014 

Ans. 1 33 .081 .500 € 

Mit dem zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen wurden zum 
01 .0 1 .2008 die Versorgungsämter aufgelöst und ihre Aufgaben weitgehend kommunalisiert. Damit 
wird die Behördenzersplitterung im Bereich des Sozialrechts beseitigt und durch Übertragung von 
Aufgaben auf Kreise und kreisfreie Städte der Ortsbezug und die Bürgernähe gestärkt. 
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Für die Erledigung der Aufgaben wird an die neuen Aufgabenträger gemäß § 23 des Gesetzes zur 
Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein
Westfalen (EingiG) ein finanzieller Ausgleich gezahlt. Die Zahlungen beinhalten die im Zusammen
hang mit der Aufgabenerledigung anfallenden Sachkosten sowie die Personalkosten für übergelei
tete Beamte und den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter. 

Nach § 25 Absatz 1 EingiG war der finanzielle Ausgleich nach einem angemessenen Zeitraum 
auszuwerten. Als Ergebnis dieser Evaluierung ist der Belastungsausgleich in einem ersten Schritt 
anzupassen. Die Anhebung der Personalkosten- und Sachkostenpauschalen und systematische 
Änderungen bei der Zuweisung der Kosten des fach bezogenen Sachaufwandes (Beweiserhe
bungskosten) ergeben die Ansatzsteigerung ab 201 1 .  

Einen wichtigen Bereich nimmt das von den Landschaftsverbänden übernommene Soziale Ent
schädigungsrecht ein (§ 5 SGB I). Hierzu gehört die Versorgung von 

Kriegsopfern nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), 
Opfern von Gewalttaten nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), 
SOldaten der Bundeswehr nach dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG), 
Zivildienstleistenden nach dem Zivildienstgesetz (ZOG), 
Impfgeschädigten nach dem Infektionsschutzgesetz (lfSG), 
Politischen Häftlingen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG), 
Opfern rechtswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie
rungsgesetz (StrRehaG) und 
Opfern rechtsstaatswidriger Verwaltungsentscheidungen nach dem Verwaltungsrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG). 

Die Gesetze begründen Versorgungsansprüche für Personen, die wegen eines Sonderopfers oder 
vergleichbarer Tatbestände eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben. Wegen der gesund
heitlichen und wirtschaftlichen Folgen wird je nach Art und Schwere eine Beschädigtenrente ge
währt. 

Darüber hinaus wurden die Aufgabenbereiche Schwerbehindertenrecht und Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. 

Im Rahmen des Feststellungsverfahrens nach dem SGB IX wird entschieden, welche Behinderun
gen vorliegen, wie hoch der Grad der Behinderung ist und welche Merkmale für die Inanspruch
nahme von Nachteilsausgleichen vorliegen. Zu den Nachteilsausgleichen für Behinderte zählen 
steuerliche Vergünstigungen, unentgeltliche Beförderung in öffentlichen Nahverkehrsmitteln, Be
freiung von der Rundfunkgebührenpflicht, etc. Als Nachweis wird ein Schwerbehindertenausweis 
ausgestellt. 

Nach Maßgabe des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes erhalten die Mütter und Väter EI
terngeld, die ihre Kinder betreuen und erziehen. 

Die arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Förderprogramme sind auf die Bezirksregierungen übertra
gen worden. 
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VI.  Stichwortve rzeich n is 

A 
Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des 

Steinkohlenbergbaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
Ausstattung beruflicher 

Ausbildungsstätten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  

B 
Bau- und Ausstattungsinvestitionen für 

Einrichtungen zur beruflichen 
Integration von Menschen mit 
Behinderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  

Bekämpfung von Armut. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
Belastungsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 

F 
Fahrgeldausfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
Förderverein des 

Landesintegrationsrates e.V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

G 
Gesellschaft für innovative 

Beschäftigungsförderung (G. I. B. )  . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
Grundsicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

H 
Hilfen für behinderte und 

pflegebedürftige Menschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  

I 
Impfgeschädigte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Infektionsschutzgesetz (IFSG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Initiative Inklusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
Integration Zugewanderter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
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L 
Landesfonds 'Alle Kinder essen mit' . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
Landesinstitut für Arbeitsgestaltung (LlA) . . . . . .  29 

M 
Menschen mit Behinderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

o 
Opfer von Gewalttaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

R 
Rehabilitierungsgesetze (RehaG'e) . . . . . . . . . . . . . . .  21  

S 
Schwerbehinderten recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
Soziales Entschädigungsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
Sozialwissenschaftliche Untersuchungen . . . . . .  1 8  
Stiftung Zentrum für Türkeistudien und 

Integrationsforschung (ZfTI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

T 
Technologieberatungsstelle beim 

Deutschen Gewerkschaftsbu nd, 
Landesbezirk Nordrhein-Westfalen 
(TBS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

Teilhabe- und Integrationsgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

U 
Unterkunft und Heizung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

W 
Werkstätten für behinderte Menschen . . . . . . . . . . .  1 5  
Wohngeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
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VI I .  Kapitelverzeich nis 

Kapitel 1 1  0 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 Kapitel 1 1  042 Titelgruppe 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
Kapitel 1 1  025 Titel 61 3 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 Kapitel 1 1  050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
Kapitel 1 1  025 Titel 633 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 Kapitel 1 1  050 Titelgruppe 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
Kapitel 1 1  025 Titel 633 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 Kapitel 1 1  050 Titelgruppe 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
Kapitel 1 1  029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  Kapitel 1 1  050 Titelgruppe 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
Kapitel 1 1  029 Titel 686 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  Kapitel 1 1  050 Titelgruppe 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
Kapitel 1 1  029 Titel 686 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  Kapitel 1 1  060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
Kapitel 1 1  029 Titel 698 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  Kapitel 1 1  060 Titel 633 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
Kapitel 1 1  029 Titelgruppe 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  Kapitel 1 1  060 Titel 684 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Kapitel 1 1  032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  Kapitel 1 1  060 Titel 684 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Kapitel 1 1  032 Titelgruppe 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  Kapitel 1 1  060 Titel 685 1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Kapitel 1 1  032 Titelgruppe 61  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  Kapitel 1 1  060 Titelgruppe 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Kapitel 1 1  035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 Kapitel 1 1  3 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
Kapitel 1 1  041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  Kapitel 1 1  320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Kapitel 1 1  041 Titel 684 1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  Kapitel 1 1  320 Titel 526 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Kapitel 1 1  041 Titel 684 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  Kapitel 1 1  320 Titel 681 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Kapitel 1 1  041 Titelgruppe 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  Kapitel 1 1  320 Titel 681 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
Kapitel 1 1  041 Titelgruppe 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  Kapitel 1 1  320 Titel 681 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
Kapitel 1 1  042 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  Kapitel 1 1  320 Titelgruppe 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
Kapitel 1 1  042 Titelgruppe 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
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A. Personalso l l  des E i nzel plans 1 1 ,  E i nfü h ru n g  

Im Einzelplan 1 1  

sind im Haushaltsplanentwurf 201 3 folgende Planstellen und Stellen ausgewiesen: 

Planstellen für Beamte 

Stel len für Tarifbeschäftigte 

Insgesamt 

253 

839 

1 .095 

Daneben sind in 20 1 3  17 Leerstellen und 20 Stellen für Auszubildende ausgewiesen. 

Im Einzelplan 1 1  werden neben den Planstellen und Stellen des Ministeriums auch die Stellen des 
nachgeordneten Geschäftsbereichs etatisiert. Die einzelnen Kapitel gliedern sich wie folgt: 

Landesinstitut für Arbeitsgestaltung Kapitel 1 1  035 

Kapitel 1 1  3 1 0 Erledigung sozialer Aufgaben durch kommunale Stellen 

Übersicht über die kw-Vermerke im Einzelplan und deren Realisieru ngen im aktuellen Haushalt (ohne 
ehem. Versorgungsverwaltung - Kap. 11 310): 

Kapitel 11 010 Titel 428 01 - vgl. mD 
(Qualifizierungsklassen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 (0) 

1 Zugang Kw-Vermerk zum 3 1 . 1 2.2016 

Kapitel 11 035 Titel 428 01- vgl. mD 
(Qualifizierungsklassen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 (1 ) 
1 Realisierung bei Titel 428 0 1  im Kapitel 1 1  035 
1 Zugang Kw-Vermerk zum 31 . 1 2.2014 
1 Zugang Kw-Vermerk zum 3 1 . 1 2.2016 

Kw-Vermerke wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5 % ab 2010 (zu Titel 462 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 (1 2) 

Zur Fortführung der Entlastung der Stellensituation in der Landesverwaltung und der flexibleren Besetzung 
freiwerdender Stellen in 20 14  werden 6 kw-Vermerke aus der 1 , 5%-igen Stelleneinsparung ab 20 1 0  mit 
Fälligkeit 1 . 1 .2014 gestrichen. Zur Kompensation wurde eine Globale Minderausgabe bei Titel 549 30 erbracht. 
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Personalsoll des Einzelplans 1 1  

Bezeichnung 
höherer gehobener mittlerer einfacher Insgesamt 

Dienst +/- Dienst +/- Dienst +/- Dienst +/- 201 4 201 3 +/-

Beamte 137 0 107 +3 10 0 0 0 254 251 +3 

Tarifbe-
44 +2 232 0 560 -9 5 0 841 848 

schäftigte 
-7 

Insgesamt 181  +2  339 +3 570 -9 5 0 1 .095 1 .099 -4 

Auszubildende / Praktikanten 20 20 0 
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B. E rläuterung der Veränderu ngen i n  den Kapite l n  

I .  M i n isteri u m  für Arbeit, I ntegration u n d  Soziales -Kapitel 1 1  0 1 0-

Bezeichnung 
höherer gehobener mittlerer einfacher Insgesamt 
Dienst +/- Dienst +/- Dienst +/- Dienst +/- 2014 201 3 

Beamte 109 0 88 +3 10 0 0 0 207 204 

Tarifbe-
31 +3 39 -1 46 0 5 0 121 119 

schäftigte 

Insgesamt 1 40 +3 1 27 +2 56 0 5 0 328 323 

Auszubildende / Praktikanten 7 7 

davon Praktikanten 0 0 

Planstellen 

Zugänge 

+/-

+3 

+2 

+5 

0 

0 

3 Planstellen Ue 1 der Bes. Gr. A 1 3  gD, A 1 2 ,  A 1 1 ) zur Umsetzung der Bundesauftragsverwaltung im Bereich 
SGB XI I. 

Hebungen 

2 P lanstellen der Bes. Gr. A 1 1  wurden gem. § 6 Abs. 1 HG nach Bes Gr. A 13 g. D. budgetneutral gehoben 
2 Planstellen der Bes. Gr. A 1 4  wurden gem. § 6 Abs. 1 HG nach Bes Gr. A 1 5  budgetneutral gehoben 

Umwandlungen 

2 Planstellen der Bes. Gr. A 16 wurden gem. § 6 Abs. 1 HG nach Bes Gr. A 15 budgetneutral umgewandelt. 
4 Planstellen der Bes. Gr. B 3 wurden gem. § 6 Abs. 1 HG nach Bes Gr. B 2 budgetneutral umgewandelt. 

Personalhaushalt 



- 6 -

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

U msetzungen 

1 Stelle der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes zur Übernahme von Menschen mit Behinderungen nach 
Abschluss einer Qualifizierungsmaßnahme. 

Zugänge 

1 Seile der Laufbahngruppe des höheren Dienstes zur Umsetzung der Bundesauftragsverwaltung im Bereich 
SGB XII . 

Hebungen 

1 Stelle im Tarifbereich der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes wurde gemäß § 6 Abs. 2 HG zur 
Laufbahngruppe des höheren Dienstes mit außertariflicher Vergütung budgetneutral gehoben. 

1 Stelle im Tarifbereich der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes wurde gemäß § 6 Abs. 2 HG zur 
Laufbahngruppe des höheren Dienstes budgetneutral gehoben. 
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M i n isteri u m  fü r Arbeit, I ntegratio n  und Soziales -Kapitel 1 1  0 1 0-

Titelgruppe 85 - Beauftragter der Landesregierung für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen 

Bezeichnung 
höherer gehobener mittlerer einfacher Insgesamt 
Dienst +1- Dienst +1- Dienst +1- Dienst +1- 2014 201 3 

Beamte 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Tarifbe-
0 - 1 1 +1 1 0 0 0 2 2 

schäftigte 

Insgesamt 0 -1 2 +1 1 0 0 0 3 3 

Auszubildende 1 Praktikanten 0 0 

davon Praktikanten 0 0 

Planstellen 

Im Vergleich zum Haushaltsplan 20 1 3  haben sich keine Veränderungen ergeben. 

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Umwandlungen 

1 Stellen der Laufbahn des höheren Dienstes wurden gem. § 6 Abs. 2 HG zur Laufbahn des gehobenen 
Dienstes budgetneutral umgewandelt. 

+1-

0 

0 

0 

0 

0 
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1 1 .  Landesi nstitut fü r Arbeitsgestaltung d es Landes N ord rhein-Westfalen -
Kapitel 1 1  035-

Bezeichnung 
höherer gehobener mittlerer einfacher Insgesamt 
Dienst +/- Dienst +/- Dienst +/- Dienst +/- 2014 201 3  +/-

Beamte 28 0 18 0 0 0 0 0 46 46 0 

Tarifbe-
5 0 27 0 33 +1 0 0 65 64 +1 

schäftigte 

Insgesamt 33 0 45 0 33 +1 0 0 1 1 1  1 1 0  +1 

Auszubildende / Praktikanten 1 3  1 3  0 

davon Praktikanten 6 6 0 

Planstellen 

Das Stellensoll 201 3 berücksichtigt 2 Umsetzungen gem. § 50 Abs. 1 LHO von Kapitel 03 31 0 Titel 422 74 ( 1  x 
BesGr. A14,  1 x BesGr. A1 3 g. D . )  im Zuge der Verlagerung der Aufgabe "Strahlenschutz" von der 
Bezirksregierung Düsseldorf zum Landesinstitut. 

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Das Stellensoll 20 1 3  berücksichtigt 3 Umsetzungen gem. § 50 Abs. 1 LHO von Kapitel 03 3 1 0  Titel 428 0 1 und 
428 74 (2 x vgl. gD. ,  1 x vgl. mD) im Zuge der Verlagerung der Aufgabe "Strahlenschutz" von der 
Bezirksregierung Düsseldorf zum Landesinstitut. 

Umsetzungen 

2 Stellen der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes zur Übernahme von Menschen mit Beh inderungen nach 
Abschluss einer Qualifizierungsmaßnahme. 

Abgänge (kw-Real isierungen) 

1 Stelle im Tarifbereich der Laufbahngruppe des mittleren D ienstes wurde abgesetzt. 
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1 1 1 .  E rledig u ng sozialer Aufgaben d u rch kom m u nale Stel len - Kapitel  
1 1  3 1 0-

Bezeichnung 
höherer gehobener mittlerer einfacher Insgesamt 
Dienst +/- Dienst +/- Dienst +/- Dienst +/- 2014 201 3  

Beamte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarifbe-
8 0 165 0 480 -10 0 0 653 663 

schäftigte 

Insgesamt 8 0 1 65 0 480 -10 0 0 653 663 

Auszubildende / Praktikanten 0 0 

davon Praktikanten 0 0 

Im Zuge der Auflösung der Versorgungsverwaltung/ Kommunalisierung wurden die Tarifbeschäftigten 
der ehemaligen Versorgungsverwaltung zum Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales versetzt 
und durch Gestellungsverträge den Kommunen zugewiesen. 

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Abgänge 

10 Stellen im Tarifbereich der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes durch Ausscheiden aus dem 
Landesdienst. 

+/-

0 

-1 0  

-1 0 

0 

0 
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IV . Versorg u ng -Kapitel 1 1  900-

Dieses Kapitel dient der Darstel lung der Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder 
Preußen und Lippe und des früheren Reiches soweit sie auf den Einzelplan 1 1  entfallen. Die 
Veranschlagung erfolgt gemäß den zentralen Vorgaben zur Veranschlagung der 
Versorgungsleistungen. 

Anzahl der Versorgungsempfänger 

Im Kapitel 1 1  900 Titel 432 1 0  sind die Mittel für 957 Versorgungsempfänger (Stand April 201 3) 
etatisiert. 

Die Ausgaben für rund 70 Versorgungsempfängerinnen / Versorgungsempfänger aus der ehemaligen 
Versorgungsverwaltung wurden in das Kapitel 1 1  3 1 0  Titel 633 30 verlagert. 
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c. Ü bersichten ü ber d ie Planstel len u n d  Stel len 

I .  M i nisteri u m  fü r Arbeit, I ntegration u nd Soziales -Kapitel 1 1  01 0-

Ü bersicht über die Planstellen 

Pla nste llen davon 

unterw. Bes . 
beamtete Tarif-

Bes.-G ru p pe 201 4  201 3 
Istbes etzu ng m it pla n m .  

H i Ifskrä fte bes chäftigte 
Beamten 

a m  0 1 . 06 .20 1 3  
1 2 3 4 5 6 7 

8 1 0  2 2 2 
8 7  4 4 4 1 
8 4  8 8 8 
8 3  3 7 7 3 3 
8 2  20  16  16  3 7 

A 16  1 9  21 21 4 8 
A 1 5  24 20 1 9  3 2 
A 14  2 2  24 23 4 1 3 
A 1 3  7 7 7 2 5 

Sum me h. D.  1 09 1 09 1 0 7  1 9  1 29 

A 1 3  4 3  40 40 3 1 
A 1 2  25  24 24 3 
A 1 1  20  21 21 6 1 8 
A 1 0  0 0 
A 9  0 0 

Sum me g. D .  88 85 85 1 2  1 9 

A 9  1 0  1 0  1 0  5 

A 8  0 0 
Sum me m. D. 1 0  1 0  1 0  0 0 5 

I nsgesamt 207 204 202 31 2 43 
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M i nisteri um tü r Arbeit, I ntegration und Soziales -Kapitel 1 1  0 1 0-

Übersicht ü ber die nicht beamteten Kräfte - Tarifbeschäftigte -

Laufba h n g ru ppe 
Stel len fü r Tarifbeschäftigte 

Istbesetzu n g  
2014 2013 

am 01 .06.20 1 3  
1 2 3 4 

AT 1 1  1 0  1 1  
h .  D. 20 1 8  1 8  
g .  D. 39 40 39 
m. D. 46 46 44 
e. D. 5 5 5 

zusammen 1 21 1 1 9  1 1 7  

Auszu bildende und 
7 7 4 

Praktikanten 

Übersicht der Altersteilzeitstellen (ATZ) (gern. § 8 Abs. 2 HG 2009) 

Alterteilzeitstellen 

Besold u ngsg ru p pe 
2014 201 3 

Istbesetzung 

am 01 . 06.20 1 3  
1 2 3 4 

A 1 3  g. D. 2 2 2 
A 1 2  1 1 1 

zusammen 3 3 3 

Übersicht ü ber die leerstellen 

Besold u n gsgruppe 
Leerstellen 

Istbesetzung 
Verg ütungsgruppe 

2014 201 3 
Ausbring u n gsgrund 

Loh n g ru p pe 
am 01 .06.20 1 3  

1 2 3 4 5 

8 7  1 1 Ausscheiden aus dem Amt gem . § 1 4  Abs. 1 LMinG 1 

8 2  1 1 Hauptberufliche Tätigkeit in einer Fraktion 1 
Hauptberufliche Tätigkeit in einer Fraktion, 

A 1 4  2 1 Sonderurlaub § 34 FrU rlVO 2 
A 1 3  1 1 Sonderurlaub § 34 FrUrlVO 1 

A 1 3 g . D . 1 1 Sonderurlaub § 71 LBG 1 
A 1 1  0 1 0 

S u m m e  6 6 6 
AT 2 2 Sonderurlaub § 28 TV-L 2 

h .  D. 1 1 Sonderurlaub § 28 TV-L 1 
g . D . 1 2 Sonderurlaub § 71 LBG 1 

( 1 )  Sonderurlaub § 71 LBG, 

m .  D. 3 4 (2) Sonderurlaub § 28 TV-L 3 
S u m m e  7 9 7 

I nsgesamt 1 3  15 13  
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M i nisteri u m  fü r Arbeit, I ntegration u nd Soziales -Kapitel 1 1  0 1 0-

Titelgruppe 85 

Ü bersicht ü ber die Planstellen 

Planstellen d avon 

u nterw. Bes. 
beamtete Tarif-

Bes.-G ruppe 201 4 201 3 
Istbesetzung m it planm. 

H i lfs kräfte beschäftigte 
Beamten 

am 01 . 06 .20 1 3  
1 2 3 4 5 6 7 

A 1 2  1 1 1 0 0 0 

S u m m e  g. D. 1 1 1 0 0 0 

I nsgesamt 1 1 1 0 0 0 

Ü bersicht über die nicht beamteten Kräfte - Tarifbeschäftigte -

Stellen fü r Tarifbeschäftigte 

Laufbah n g ru p pe 
201 4 201 3 

Istbesetzung 

am 01 .06.201 3 
1 2 3 4 

h .  D. 0 1 
g. D. 1 0 1 

m .  D. 1 1 1 
zusammen 2 2 2 
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1 1 .  Landesinstitut fü r Arbeitgestaltung des Landes N ord rhei n
Westfalen -Kapitel 1 1  035-

Übersicht ü ber die Planstellen 

Planstellen davon 

u nterw. Bes. 
beamtete Tarif-

Bes.-Gruppe 201 4  201 3 
Istbesetzung m it planm. 

H ilfskräfte beschäftigte 
Beamten 

am 01 .06.20 1 3  
1 2 3 4 5 6 7 

8 3  1 1 1 1 
A 1 6  3 3 3 
A 1 5  1 1  1 1  1 1  2 

A 1 4  1 3  1 3  1 2 2 3 

S u m m e  h. D.  28 28 27 2 0 6 
A 1 3  4 4 4 

A 1 2  7 7 5 2 

A 1 1  4 4 2 2 

A 1 0  2 2 1 1 
A g  1 1 1 1 

Summe g .  D.  1 8 1 8  1 3  2 0 4 

I nsgesamt 46 46 40 4 0 1 0  

Übersicht über die nicht beamteten Kräfte - Tarifbeschäftigte -

Stellen für Tarifbeschäftigte 

Laufbahngruppe 
201 4 201 3 

Istbesetzung 

am 01 .06.20 1 3  
1 2 3 4 

h .  D .  5 5 5 

g .  D .  2 7  2 7  2 3 , 5  

m .  D .  33 32 32 

zusammen 65 64 60 

Auszubi ldende und 
1 3  1 3 2 

Praktikanten 

Ü bersicht der Altersteilzeitstellen (ATZ) (gern.  § 8 Abs. 2 HG 2009) 

Altertei lzeitstel len 

Besoldungsgruppe 
2014 201 3 

Istbesetzung 

am 01 .06.201 3 

1 2 3 4 

A 1 5  1 1 0 

zusammen 1 1 0 
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Ü bersicht ü ber die Leerstellen 

Besold u ngsgru ppe Leerstellen 
Vergütu ngsgruppe 

201 4 201 3  
Ausbringu n gsgrund Istbesetzung 

Loh n g ru ppe am 01 .06.201 3 
1 2 3 4 5 

A 1 4  2 2 
(1 ) sonstige Leerstelle (Einsatz als 

1 
Schuladm i n istrator), (1 ) § 70LBG §6bLRiG 

S u m m e  2 2 1 

9 · D .  1 1 
aus familiären Gründen entsprechend §§ 66, 

71 LBG 

m . D. 1 1 
aus fami l iären G ründen entsprechend §§ 66, 

1 
71 LBG 

S u m m e  2 2 1 

Insgesamt 4 4 2 

Personal haushalt 



- 1 6  -

1 1 1 .  E rled igu ng sozialer Aufgaben d u rch kom m u nale Stel len 
-Kapitel 1 1  3 1 0-

Ü bersicht ü ber die nicht beamteten Kräfte - Tarifbeschäftigte -

Stel len für Ta rifbeschäftigte 
Laufbah n g ruppe 

2014 201 3 
Istbesetzung 

am 0 1 . 06.2 0 1 3 

1 2 3 4 

h. D. 8 8 8 

g .  D .  1 65 1 65 1 64 

m .  D. 480 490 478 

zusammen 653 663 650 

Auszubildende und 
0 0 0 

Praktikanten 
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